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Änderungsinformation zur Vorversion 

Die Tarifausgabe enthält folgende Änderungen per 1.4.2026 

 Prämienfaktoren wurden angepasst 

 Prämienanpassung 

 Klausel 1166K Elektro-/Hybridfahrzeug – Paket – Klarstellung 

 Klausel 1627K Neuwertdeckung – kein Leasingfahrzeug – Erweiterung 

 1022A Allgemeine Bedingungen Teilkasko – Punkt Sanktionsklausel wurde gelöscht 

 1023A Allgemeine Bedingungen Parkschadenkasko – Punkt Sanktionsklausel wurde gelöscht 

 1024A Allgemeine Bedingungen Vollkasko – Punkt Sanktionsklausel wurde gelöscht 

 1042A Allgemeine Bedingungen Pauschale Kasko – Punkt Sanktionsklausel wurde gelöscht 

 1044A Allgemeine Bedingungen Probefahrtenkasko – Punkt Sanktionsklausel wurde gelöscht 

 Klausel 1674K Sanktionsklausel – eigene Klausel wird bei allen Neuverträgen und Anträgen (Kurztext) angedruckt 
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A. Anwendung des Tarifs 

Dieser Tarif ist auf alle Verträge anzuwenden, die ab 1.4.2026 bei der DONAU neu abgeschlossen werden und betrifft alle Neuzugänge und 
Fahrzeugwechsel. 

Bei den Verträgen handelt es sich um Mehrjahresverträge (9 Jahre), die jährlich kündbar sind. Werden diese nicht gekündigt, verlängern sie sich 
um ein weiteres Jahr. 

Eine Konvertierung ist in der Kfz-Sparte nicht vorgesehen, während der Laufzeit darf keine Änderung eines bestehenden Vertrages erfolgen. 
Diesem Tarif liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Kaskoversicherung zugrunde, die auch im Anhang angeführt sind. Die aktuellen 
Annahmerichtlinien der DONAU sind zu befolgen. 

Der Abschluss von Kaskoversicherungen ist für Kraftfahrzeuge und Anhänger möglich, sofern in Italien zugelassen sind und deren Inhaber oder 
Leasingnehmer ihren meldeamtlichen Wohnsitz in einer der folgenden Regionen haben: Südtirol, Trentino, Venetien, Friaul, Lombardei, Piemont, 
Emilia-Romagna, Aostatal. Die Tatsache, dass ein Fahrzeug innerhalb eines Jahres zeitweise nicht benützt wird (z. B. mit Rücksicht auf 
Witterungsverhältnisse, Reparaturen), ist bei der Prämienfestsetzung berücksichtigt. Nachlässe können daher nicht eingeräumt werden. 

Versichert sind das Fahrzeug in der im Antrag bezeichneten Ausführung und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt und an ihm be-
festigt sind, gegen Beschädigung, Zerstörung und Verlust. 

Verträge, die vor diesem Termin abgeschlossen wurden, bleiben zu den vereinbarten Bedingungen und Tarifen aufrecht.  

1. Informationen an den Vertreiber 

Gemäß § 129 Versicherungsaufsichtsgesetz sind Versicherungsunternehmen und -vermittler, die Versicherungsprodukte konzipieren, verpflichtet 
allen Vertreibern sämtliche sachgerechten Informationen zu dem Versicherungsprodukt und dem Produktgenehmigungsverfahren, einschließlich 
des bestehenden Zielmarktes des Versicherungsproduktes, zur Verfügung zu stellen. 

1.1. Informationen zum Versicherungsprodukt und zur Vertriebsstrategie 

Die Informationen zum Versicherungsprodukt werden durch den Tarif, den darin angeführten Bedingungen und Klauseln und inklusive der 
Annahmerichtlinien abgedeckt. Unter einem Versicherungsprodukt ist dabei die Gesamtleistung, die in einem Versicherungsmarkt (potenziellen) 
Versicherungsnehmern zum Erwerb angeboten werden kann, zu verstehen. Der Begriff umfasst das Dauerschuldversprechen, das rechtlich und 
inhaltlich in der Versicherungsdeckung konkretisiert wird. (Gabler, Versicherungslexikon). Das Versicherungsprodukt ist zum Vertrieb über den 
angestellten Außendienst sowie über selbstständige Vermittler bestimmt. 

1.2. Produktfreigabeverfahren 

Die DONAU Versicherung AG hat einen Prozess der Produktentwicklung, -überwachung und -kontrolle etabliert und passt diesen regelmäßig an 
die regulatorischen Anforderungen an. Dabei sind Mitarbeiter aus allen relevanten Bereichen (z. B. Produktentwicklung, Marketing & Vertrieb, 
Aktuariat, Rechtsabteilung, Compliance) eingebunden, die über die notwendige Qualifikation und Weiterbildung verfügen. 

1.3. Zielmarkt des Versicherungsproduktes 

Der Zielmarkt der Kfz-Kaskoversicherung umfasst Fahrzeugbesitzer und berechtigte Lenker und deren Risiken und Fahrzeuge mit 
Risikobegebenheit Italien (Zulassungsstaat Italien), Regionen: Südtirol, Trentino, Venetien, Friaul, Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Aostatal, 
sofern diese im Rahmen dieses Versicherungsproduktes versicherbar sind und diese für diese Zielgruppe einen absicherbaren Wert darstellen. 

1.4. Vertriebsstrategie 

Die unter 1.3. genannten Produkte sind nur über den Vertriebsweg Brokerline bestimmt. 

B. Prämienrelevante Merkmale  

In den folgenden Kapiteln sind die notwendigen Merkmale für die Prämienberechnung angeführt. Maßgebend für die Einstufung der Fahrzeuge 
sind die Eintragungen im Typenschein, im Bescheid über die Einzelgenehmigung und in den Zulassungsdaten bzw. die italienische 
Zulassungsbescheinigung und die Versicherungsklasse des Versicherten laut aktuellem Risikozertifikat, sowie sonstige gesetzliche Vorgaben. 

Die berechneten Prämien im System beinhalten die Versicherungssteuer von 13,5%. 

1. Tarifliche Einteilung der Objektarten 

Den verschiedenen Objektarten sind laut Zulassung bestimmte Fahrzeugarten zugeordnet. Die Fahrzeugarten werden den verschiedenen 
Fahrzeuggruppen zugeteilt, welche im Angebotssystem wählbar sind. 
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1.1. Objektart PKW 

 

1.2. Objektart LKW bis 1,5t NL 

 

1.3. Objektart LKW über 1,5t NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

Gelenk-Kraftfahrzeug M1 PKW/Kombi

Kombinationskraftwagen M1 PKW/Kombi

Kraftwagen PKW/Kombi

Personenkraftwagen/M1/M1G PKW/Kombi

Vierrädriges Kraftfahrzeug/L5/L7e Vierrädrige Leicht-Kfz

Vierrädriges Leichtkraftfahrzeug/L2/L6e Vierrädrige Leicht-Kfz

Wohnmobil Wohnmobil bis 3,5t Gesamtgewicht

Objektart PKW

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

Gelenk-Kraftfahrzeug N1 Klein-LKW bis 1,5t NL

Kraftwagen Klein-LKW bis 1,5t NL

Lastkraftwagen/N1 Klein-LKW bis 1,5t NL

Sattelzugfahrzeug/N1/N2 Klein-LKW bis 1,5t NL

Sattelzugmaschine/Zugmaschine Klein-LKW bis 1,5t NL

Tankwagen Klein-LKW bis 1,5t NL

Objektart LKW bis 1,5t NL

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

Betonmischer Groß-LKW ab 1,5t NL

Gelenk-Kraftfahrzeug N2/N3 Groß-LKW ab 1,5t NL

Kraftwagen Groß-LKW ab 1,5t NL

Lastkraftwagen/N1/N2/N3 Groß-LKW ab 1,5t NL

LKW und selbstf. Arb.Masch. Groß-LKW ab 1,5t NL

Sattelzugfahrzeug/N1/N2/N3 Groß-LKW ab 1,5t NL

Sattelzugmaschine/Zugmaschine Groß-LKW ab 1,5t NL

Tankwagen und Tankwagen/LKW Groß-LKW ab 1,5t NL

Objektart LKW über 1,5t NL
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1.4. Objektart Sonderfahrzeug 

 

1.5. Objektart Omnibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

Baumaschine Arbeitsmaschine

Grabenbagger Arbeitsmaschine

Mobilkran Arbeitsmaschine

PKW und selbstf. Arb.Masch. Arbeitsmaschine

Planierraupe Arbeitsmaschine

Radlader Arbeitsmaschine

Raupenschaufel Arbeitsmaschine

Selbstf. AM/N1/N2/N3/bis 30km/h/über 30km/h Arbeitsmaschine

Strassenbaumaschine und -hobel Arbeitsmaschine

Vibrationswalze Arbeitsmaschine

Zugm.und selbsf. Arb.Masch. Arbeitsmaschine

Mähdrescher bis 30 km/h und über 30km/h Mähdrescher

Motorkarren/bis 25km/über 25km/h/LOF/T4.3 Motorkarren

Kraftwagen Sonder-/Spezialfahrzeuge

Sonderkraftfahrzeug Sonder-/Spezialfahrzeuge

Spezialkraftfahrzeug und -wagen Sonder-/Spezialfahrzeuge

Unvollständiges Fahrzeug Sonder-/Spezialfahrzeuge

Transportkarren/bis 30km/h/über 30km/h Transportkarren

Wohnmobil Wohnmobil ab 3,5t Gesamtgewicht

Einachszugmaschine/T1/T2/T3/T4.1/T4.2/T5 Zugmaschine/Traktor

Gelenk-Kraftfahrzeug/T1/T2/T3/T4.1/T4.2/T5 Zugmaschine/Traktor

Zugmaschine/bis 25km/h/ab 25km/h/LOF/T1/T2/T3/T4.1/T4.2/T4.3/T5 Zugmaschine/Traktor

Zugmaschine auf Ketten/C1/C2/C3/C4.1/C5 Zugmaschine/Traktor

Objektart Sonderfahrzeuge

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

Omnibus/M2/M3 Omnibus

Gelenk-Kraftfahrzeug/M2/M3 Omnibus

Kraftwagen Omnibus

Omnibusanhänger/01/02/03/04 Omnibus-Anhänger

Objektart Omnibus
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1.6. Objektart Anhänger 

 

1.7. Objektart Kraftrad 

 

Fahrzeugart Fahrzeuggruppe

(Sattel)anhänger/01/02/03/04/R1a/R1b/R2a/R2b/R3a/R3b/R4a/R4b Anhänger

Anhänger-Arbeitsmaschine/1/2/3/4 Anhänger

Anhänge(r)wagen/01/02/03/04/R1a/R1b/R2a/R2b/R3a/R3b/R4a/R4b Anhänger

Einachs-/Zentralanh. 01/02/03/04/Einachsanhänger Anhänger

Gezogene auswechselbare LOF-Maschine/S1a/S1b/S2a/S2b Anhänger

Kradanhänger Anhänger

Nachläufer Anhänger

Satteltankanhänger und Tankanhänger Anhänger

Sonderanhänger Anhänger

Starrdeichselanh./01/02/03/04/R1a/R1b/R2a/R2b/R3a/R3b/R4a/R4b Anhänger

Wohnwagenanhänger Anhänger

Zentralachsanh./01/02/03/04/R1a/R1b/R2a/R2b/R3a/R3b/R4a/R4b Anhänger

Objektart Anhänger
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2. Verwendungsbestimmungen 
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3. Produkt- und Leistungsübersicht 

Produkt- und Leistungsübersicht: 
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4. Grundprämie 

Die Grundprämie setzt sich aus den unter Punkt 1 angeführten Objektarten, den verschiedenen Attributen mit den dahinterliegenden 
Prämienfaktoren (Scoring) und der Versicherungssteuer zusammen. 

Die für die Berechnung im System verwendeten Attribute sind: 
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4.1. Alter KFZ 

Das Alter des Kraftfahrzeuges ist die Differenz zwischen dem aktuellen Kalenderjahr und dem Jahr der Erstzulassung. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL.  

4.2. Alter Zulassungsbesitzer 

Das Alter des Zulassungsbesitzers ist die Differenz zwischen dem aktuellen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. Sind mehrere Zulassungsbesitzer 
eingetragen, erfolgt die Berechnung nach dem jüngsten Zulassungsbesitzers. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW, LKW bis 1,5t NL und Krafträder. 

4.3. Antriebsart 

Bei den Antriebsarten wird unterschieden zwischen Benzin, Diesel, Elektro, Hybrid, Gas und andere Antriebsarten. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL. 

4.4. Fahrzeuggruppe 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektart: Krafträder. 

4.5. Fahrzeugmarke 

Die Einteilung der Fahrzeugmarke erfolgt laut Tabelle der häufigsten Fahrzeugmarken in Österreich und Sonstige. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL. 

4.6. Leistung in Kilowatt 

Für die Prämienberechnung ist die Leistung in Kilowatt ausschlaggebend. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL. 

4.7. Postleitzahl Zulassungsbesitzer 

Die Einteilung erfolgt laut Postleitzahl des Zulassungsbesitzers. Sind mehrere Zulassungsbesitzer eingetragen, erfolgt die Einteilung nach der 
Postleitzahl des jüngsten Zulassungsbesitzers. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW, LKW bis 1,5t NL und Krafträder. 

4.8. Selbstbehalt 

Es sind die Selbstbehalte unter Punkt 3. Produkt- und Leistungsübersicht möglich. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL. 

4.9. Verwendungsbestimmung 

Siehe Tabelle Punkt 2. Es wird immer die höchste (das höchste Risiko) Verwendungsbestimmung herangezogen. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW, LKW bis 1,5t NL, Krafträder. 

4.10. Listenneupreis brutto und Sonderausstattung, Zubehör und Zu- und Aufbauten 

Attribute PKW LKW bis 1,5t NL LKW über 1,5t NL Sonderfahrzeuge Omnibus Anhänger Kraftrad

Alter Kfz ✓ ✓

Alter Zulassungsbesitzer ✓ ✓ ✓

Antriebsart ✓ ✓

Fahrzeuggruppe ✓

Fahrzeugmarke ✓ ✓

Leistung in Kilowatt ✓ ✓

Postleitzahl Zulassungsbesitzer ✓ ✓ ✓

Selbstbehalt ✓ ✓

Verwendungsbestimmung ✓ ✓ ✓

Verbands-B/M-Stufen ✓ ✓

Listenneupreis brutto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sonderausstattung/Aufbauten brutto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Objektart 
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Für die Berechnung ist immer der Neufahrzeuglistenpreis brutto heranzuziehen, der für PKW aus der Eurotax-Datei zu entnehmen ist. In diesem ist 
sowohl die Umsatzsteuer als auch die Nova (sofern anwendbar) enthalten.  

Die Sonderausstattung, Zubehör und Zu- und Aufbauten sind für die Prämienberechnung dem Listenpreis zuzuschlagen. Eine zusätzlich (nicht 
serienmäßig) eingebaute Diebstahlsicherung (Alarmanlage) ist prämienfrei mitgedeckt. Sie braucht daher nicht bei der Berechnung der 
Sonderausstattung berücksichtigt werden. 

Im Versicherungsantrag müssen Neufahrzeuglistenpreis (inkl. USt und Nova) und Sonderausstattung (inkl. USt und Nova) getrennt angegeben 
werden. 

Die Versicherung von Sonderausstattung und Zubehör ist eine „Versicherung auf erstes Risiko“. Eine werksseitig zur Verfügung gestellte Sonder-
ausstattung unterliegt bei der Neuanschaffung von PKW der Nova. Diese Sonderausstattung ist daher vom Listenpreis mit Nova zu rechnen. Eine 
im Nachhinein angeschaffte Sonderausstattung unterliegt nicht der Nova. Bei der Berechnung einer diesbezüglichen Mehrprämie ist daher von 
einem Listenpreis ohne Nova auszugehen. 

Sonderausstattung ist für PKW und LKW bis 1,5t NL bis 5.000 Euro prämienfrei und für alle anderen Objektarten ist keine prämienfreie 
Sonderausstattung mitversichert, die Höhe der gesamten Sonderausstattung muss allerdings im Antrag angeführt werden. Nachträglich 
angeschaffte Sonderausstattung bei PKW und LKW bis 1,5t NL ist ebenfalls bis 5.000 Euro mitversichert und muss ebenfalls gemeldet werden. Die 
Sonderausstattungen müssen nicht detailliert angeführt werden, der Nachweis ist jedoch im Schadensfall zu erbringen. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW, LKW bis 1,5t NL, LKW über 1,5t NL, Sonderfahrzeuge, Omnibus, Anhänger, Kraftrad. 

4.11. Verbands-Bonus-Malus-Stufen 

Die Einstufung der Kasko erfolgt laut Bonus-Malus-Stufe in der Haftpflichtversicherung und gilt für die Objektart PKW (alle 
Verwendungsbestimmungen) und Objektart LKW bis 1,5t Nutzlast (Verwendungsbestimmungen 01 und 19). 

Es wird für die Berechnung der Kaskoprämie die Verbands-Bonus-Malus-Stufe der Haftpflichtversicherung übernommen, es ist keine interne Stufe 
in der Kaskoversicherung möglich. 

Dieses Attribut gilt für folgende Objektarten: PKW und LKW bis 1,5t NL. 

 

5. Zusatzdeckungen 

 

5.1. Außereuropäische Deckung (1194K) 

In Abänderung der „Allgemeinen Bedingungen für die Kaskoversicherung“ erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die außereuropäischen 
Länder Aserbaidschan, Israel, Marokko, Tunesien und Türkei, siehe Klausel 1194K. 

Die Außereuropäische Deckung gilt für alle Objektarten und alle Verwendungsbestimmungen.  

Sie ist für mindestens ein Jahr bis unbefristet gegen einen Prämienzuschlag von 25% abschließbar. 

Prämienstufe Entspr. Stufe Italien % der Tarifprämie Prämienstufe Entspr. Stufe Italien % der Tarifprämie

0 5,4,3,2,1 50 0 5,4,3,2,1 65

1 6 50 1 6 75

2 7 55 2 7 75

3 8 60 3 8 75

4 9 70 4 9 90

5 10 75 5 10 90

6 11 80 6 11 90

7 12 85 7 12 90

8 13 95 8 13 100

9 14 100 9 14 100

Kollisionskaskoversicherung mit folgendem Bonussystem Elementarkaskoversicherung mit folgendem Bonussystem

Zusatzdeckung PKW LKW bis 1,5t NL LKW über 1,5t NL Sonderfahrzeuge Omnibus Anhänger Kraftrad

Außereuropäische Deckung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GAP-Deckung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grobe Fahrlässigkeit 2025 ✓ ✓

Neuwertdeckung - kein Leasingfahrzeug 2025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zusatzpaket Elektronik 2025 ✓ ✓

Zusatzpaket Light 2025 ✓ ✓

Zusatzpaket Luxus 2025 ✓ ✓

Elektro-/Hybridfahrzeug ✓ ✓ ✓

Entfall Selbstbehalt bei Naturgewalten

Objektart 

Kaskoprodukte, w o ein Entfall vorgesehen ist
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5.2. GAP-Deckung (1199K) 

Die Leasingklausel kann für alle Objektarten und alle Verwendungsbestimmungen gegen einen Prämienzuschlag von 10% abgeschlossen werden, 
siehe Klausel im Anhang. 

Sie gilt für alle leasingfinanzierten Kraftfahrzeuge. 

5.3. Neuwertdeckung – kein Leasingfahrzeug 2025 (1627K) 

Die Neuwertdeckung kann für alle Objektarten und alle Verwendungsbestimmungen gegen einen Prämienzuschlag von 10% abgeschlossen 
werden, siehe Klausel im Anhang. 

5.4. Zusatzpaket Elektronik 2025 (1193K) 

Das Zusatzpaket Elektronik kann für die Objektarten PKW und LKW bis 1,5t NL (alle Verwendungsbestimmungen) gegen eine Prämie von 120,34 
Euro (diese wird je nach Rabatt reduziert) abgeschlossen werden, siehe Klausel im Anhang. 

Das Zusatzpaket Elektronik kann mit einem Kaskoprodukt abgeschlossen werden, es muss nicht in Verbindung eines Zusatzpaketes Light oder 
Luxus sein. 

5.5. Zusatzpaket Light 2025 (1192K) 

Das Zusatzpaket Light kann für die Objektarten PKW und LKW bis 1,5t NL (alle Verwendungsbestimmungen) gegen eine Prämie von 196,88 Euro 
(diese wird je nach Rabatt reduziert) abgeschlossen werden, siehe Klausel im Anhang. 

Das Zusatzpaket Light kann nicht gemeinsam mit dem Zusatzpaket Luxus abgeschlossen werden. 

5.6. Zusatzpaket Luxus 2025 (1191K) 

Das Zusatzpaket Luxus kann für die Objektarten PKW und LKW bis 1,5t NL (alle Verwendungsbestimmungen) gegen eine Prämie von 233,90 Euro 
(diese wird je nach Rabatt reduziert) abgeschlossen werden, siehe Klausel im Anhang. Dieses Paket beinhaltet auch folgende Klausel: 

Zusatzpaket Luxus Reduktion Selbstbehalt Glasbruch (3014K) 

Bei Bruchschäden an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie Panoramaglasdach / Glasschiebedach kommt der vorgesehene 
Selbstbehalt nur in halber Höhe zur Anwendung. Erfolgt die Reparatur ohne Austausch der Scheibe, kommt kein Selbstbehalt zum Tragen. 

Das Zusatzpaket Luxus kann nicht gemeinsam mit dem Zusatzpaket Light abgeschlossen werden. 

5.7. Grobe Fahrlässigkeit 2025 (1626K) 

Die grobe Fahrlässigkeit gilt für die Objektarten PKW und LKW bis 1,5t NL (alle Verwendungsbestimmungen) und kann gegen einen 
Prämienzuschlag von 5% ausgewählt werden, siehe Klausel in Anhang. 

5.8. Elektro-/Hybridfahrzeug (1166K) 

Das Zusatzpaket Elektro-/Hybridfahrzeug kann für die Objektarten PKW, LKW bis 1,5t NL und Einspurige Kraftfahrzeuge gegen einen Zuschlag 
von 10 % abgeschlossen werden. 

5.9. Entfall Selbstbehalt bei Naturgewalten 

Gegen einen Prämienzuschlag von 15 % kann der tarifliche Selbstbehalt für die Kaskoprodukte, wo ein Entfall laut Übersicht unter Punkt 3. 
vorgesehen ist, entfallen.  

6. Zuschläge und Nachlässe 

6.1. Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe (Nova) 

Taxis, Mietwägen, Selbstfahrvermietfahrzeuge, Fahrschulfahrzeuge und Vorführfahrzeuge von Händlern sind vorsteuerabzugsberechtigt und von 
der Nova befreit, daher ist ein Prämiennachlass von 17 % möglich. Prämienberechnungsbasis ist daher der Neufahrzeuglistenpreis inkl. USt aber 
ohne Nova, da der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall den Ersatz der USt nicht beansprucht. 

Elektrofahrzeuge und LKW bis und über 1,5t NL sind von der Nova befreit bzw. es ist keine vorgesehen. 

6.2. Individualnachlass 

Der Individualnachlass ist ein Sonderrabatt bzw. Nachlass, der im Rahmen des vereinbarten Kontingents frei vergeben werden darf und wird auf 
alle Deckungen vergeben. 

6.3. Prämienzahlung 
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Die Tarifprämien sind Jahresprämien, die im Voraus zu zahlen sind. Eine halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche Ratenzahlung kann 
vereinbart werden. Zahlungen können mit Abbuchungsauftrag, mit Telebanking bzw. Dauerauftrag von dem bei einem Geldinstitut bestehenden 
Konto des Versicherungsnehmers erfolgen. 

7. Kurzfristige Versicherung 

Bei der Berechnung der kurzfristigen Prämie ist die tarifliche Jahresprämie - bei PKW und LKW bis 1,5t NL unter Berücksichtigung der Verbands-
Bonus-Malus-Stufe - zu ermitteln. Diese Basisprämie darf rabattiert werden.  

 Bis zu einem Monat .............................................................................................................................................   20 % der Jahresprämie 

 Für jeden weiteren Monat .........................................................................................................................  weitere 10 % der Jahresprämie 

Der Einschluss einer außereuropäischen Deckung ist nicht möglich. 

8. Historische Kraftfahrzeuge – Veicoli di interesse storico o collezionistico gem. Art. 60 der 
italienischen Straßenverkehrsordnung-StVO 

Historische Fahrzeuge werden laut diesem Tarif berechnet. An Stelle des Neufahrzeuglistenpreis brutto muss der Wert laut Wertgutachten als 
Höchstentschädigung herangezogen und im Anbotssystem eingetragen werden. Ein aktuelles Wertgutachten muss als Beilage mitgeschickt 
werden. Die Kosten für das Wertgutachten sind vom Versicherungsnehmer zu Tragen. 

9. Indexanpassung 

Alle Verträge werden mit einer Vereinbarung über eine Indexanpassung gemäß Bedingungen der Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung 
abgeschlossen.  

10. Kaskoantragbesichtigung Gebrauchtfahrzeuge 

Für Fahrzeuge der Objektart PKW, deren erstmaliges Zulassungsdatum länger als 24 Monate zurückliegt, sind vom Makler ein ausgefüllter 
Besichtigungsbericht und Fotos zum Antrag beizulegen. Wird der Besichtigungsbericht nicht zeitgleich mit dem Antrag eingereicht, gilt ein 
Selbstbehalt von 1.000 Euro bis zur erfolgten Besichtigung. 

Ausgenommen von dieser Pflicht zur Besichtigung sind jene Gebrauchtfahrzeuge, für welche folgende Kaskoprodukte abgeschlossen werden: 

 Vollkasko mit SB 1.000 Euro und höher 

 Parkschadenkasko mit SB 1.000 Euro und höher 

 Basiskasko mit SB 1.000 Euro und höher 

 

Handelt es sich um einen Versichererwechsel oder um einen Vertragswechsel innerhalb der Donau und wird dem Antrag ein Nachweis 
(Stornobestätigung und Letztpolizze) über vergleichbaren oder mehr Versicherungsschutz (z.B. teilweiser Selbstbehalt ist mehr 
Versicherungsschutz als durchgehender Selbstbehalt) oder einen niedrigeren Selbstbehalt bei der Vorversicherung beigelegt, so ist keine 
Besichtigung erforderlich. Der Selbstbehalt des Kaskoproduktes (nicht der reduzierte aufgrund Werkstattrouting) darf nicht mehr als 30 % vom 
vorherigen Selbstbehalt abweichen, ansonsten ist ebenfalls eine Kaskoantragsbesichtigung notwendig. 

11. Vinkulierungsgebühr 

Für jedes versicherte vinkulierte Risiko wird eine einmalige Vinkulierungsgebühr von 15 Euro eingehoben. 

C. Klauseltexte und Klauselkürzel 

1006S Vorbesichtigung 

Bei Antragstellung wurde aufgrund des Fahrzeugalters die Durchführung einer Vorbesichtigung vereinbart. 

Solange kein Nachweis über eine Vorbesichtigung bzw. über eine unmittelbar vorangegangene Versicherung eines hinsichtlich Umfang und 
Selbstbehalt vergleichbaren Kaskoproduktes vorliegt, wird anstelle des laut Polizze dokumentierten Selbstbehalts ein Selbstbehalt von 1.000 Euro 
vorgeschrieben. 

Sobald die erforderliche Vorbesichtigung bzw. der Nachweis über eine unmittelbar vorangegangene Versicherung eines hinsichtlich Umfang und 
Selbstbehalt vergleichbaren Kaskoproduktes vorliegt, gilt ab diesem Zeitpunkt der beantragte und polizzierte Selbstbehalt. 

Sollte ein Wechsel auf eine Kaskovariante mit einem geringeren Deckungsumfang (z.B. Umstieg von einer Vollkasko- auf eine 
Teilkaskoversicherung) erfolgen und wurde das zu versichernde Fahrzeug bereits bei Abschluss des Erstvertrages besichtigt, ist keine weitere 
Besichtigung erforderlich. 

Es gilt dann der in Ihrer Polizze dokumentierte Selbstbehalt. 
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1187K Abweichung Kaskobedingungen Bruchschäden Scheiben 

Abweichend zu den in der Polizze zugrunde liegenden Kaskobedingungen ist folgende Deckung nicht gegeben: 

Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz- (Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panoramaglasdach. 

1191K Zusatzpaket Luxus 

1.  Erweiterte Glasbruchdeckung 

Die Versicherung erstreckt sich auf Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Scheinwerfergläsern, Blinkercellonen, Gläsern von 

Außenspiegeln und Heckleuchten. 

 

2. Gegenstände des privaten, persönlichen Bedarfs 

Die Versicherung erstreckt sich auf die Beschädigung, Zerstörung und den Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenständen des privaten, per-

sönlichen Bedarfs. Versichert sind private Gegenstände für Sport, Musikinstrumente, Jagd oder Fischerei wie Skier, Snowboard, Golf-, Tauch-, 

Surf-, Tennis-, Bergsteiger-, Lauf- oder Fischereiausrüstungen, Falt- und Schlauchboote, Sport- und Jagdwaffen, (Kite)-Surfausrüstungen, Para-

gleiter, Fallschirme, Hängegleiter, Flugdrachen, usw. sowie Musikinstrumente, E-Scooter und Drohnen. Ist es unbedingt notwendig, Gegenstände 

im Fahrzeug zurückzulassen, dann wird in Erweiterung der Allgemeinen Bedingungen als zusätzliche Obliegenheit, deren Verletzung die Leis-

tungsfreiheit des Versicherers im Versicherungsfall gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG bewirkt, bestimmt, dass 

diese Gegenstände von außen nicht sichtbar im Kofferraum oder im abgedeckten Laderaum des Kraftfahrzeugs abzulegen sind. 

 

Weiters sind die zum Transport von Sportgeräten fix und versperrt am Fahrzeug montierten Einrichtungen (z. B. Fahrrad- oder Skiträger, nicht aber 

Anhänger) und Behältnisse (z. B. Dachboxen) einschließlich darin befindlicher oder darauf montierter Sportgeräte gegen Einbruchdiebstahl/Raub, 

Naturgewalten, Dachlawinen, Brand und Explosion bis zur vereinbarten Höhe versichert.  

 

Eine Entschädigungsleistung für die in dieser Klausel versicherten Gegenstände wird nur nach Vorliegen der ursprünglichen Anschaffungsrech-

nung der Gegenstände erbracht und ist mit dem Zeitwert der versicherten Gegenstände begrenzt. 

 

Nicht versichert sind Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere, Dokumente (auch nicht die Wiederbeschaffung) sowie technische oder elektronische Ge-

räte (Tablets, Mobiltelefone, Smartphones, Musikplayer und Digitalkameras, jeweils inkl. Zubehör).  

 

3. Schlossänderungskosten bei Schlüsselverlust 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schadensereignisse durch Diebstahl oder Verlust des/der Fahrzeugschlüssel/s. Ersetzt werden die Kos-

ten für die notwendige Schlossänderung bis zur Höhe gemäß Antrag/Polizze. 

Mitversichert sind die Anfertigung eines neuen Schlüssels und die Reparatur der durch das evtl. notwendige gewaltsame Öffnen verursachten 

Sperrvorrichtung. 

 

4.  Diebstahl, Verlust von Wunschkennzeichen 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schadensereignisse durch Diebstahl oder Verlust des Kennzeichens nach eigener Wahl gemäß § 48 a 

KFG (Wunschkennzeichen) für das versicherte Fahrzeug. 

Es werden die Abgaben und Gebühren bis zur Höhe gemäß Antrag/Polizze ersetzt, die für die Zuweisung und Reservierung eines neuen Wunsch-

kennzeichens entrichtet werden. 

 

5.  Diebstahl von Markenemblemen inkl. Montagekosten 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schadensereignisse durch Diebstahl des Markenemblems für das versicherte Fahrzeug. Es werden die 

Kosten des Markenemblems inkl. Montagekosten bis zur Höhe gemäß Antrag/Polizze ersetzt. 

 

6.  Mietwagen 

Mitversichert sind die nachgewiesenen Kosten eines Mietwagens im Falle des Totaldiebstahls des versicherten Fahrzeugs bis zum Wiederauffin-

den desselben bzw. bis zu dessen Wiederbenutzbarkeit. Die Versicherungsleistung ist pro Tag und maximal gemäß Antrag/Polizze begrenzt und 

gilt nur, soweit nicht von einem Dritten eine Leistung verlangt werden kann. 

 

7.  Ersatz der Zulassungsgebühr und Bearbeitungskosten, Materialkosten von Kennzeichentafeln sowie der Begutachtungspla-

kette des Ersatzfahrzeugs bei Totalschaden bzw. Totaldiebstahl 

Mitversichert sind folgende Aufwendungen: 

 

• Zulassungsgebühr (gemäß § 14 Tarifpost 15 Abs. 1a Gebührengesetz) samt einmaliger Bearbeitungskosten (gemäß § 40b Abs. 7 KFG) 

• Materialkosten für die Kennzeichentafeln, wenn die Kennzeichentafeln im Zuge des Fahrzeugwechsels auf neue Kennzeichentafeln gemäß 

§ 49 Abs. 4 und 4a KFG (EU-Kennzeichentafeln) ausgetauscht werden müssen, bzw. diese derart beschädigt wurden, dass sie gemäß § 50 

Abs. 2 KFG nicht mehr dauernd gut lesbar, oder im Zuge des Fahrzeugdiebstahls gemäß § 51 Abs. 2 KFG in Verlust geraten sind. Die Kos-

ten für ein neues Wunschkennzeichen (Abgabe gemäß § 48a Abs. 3 und 4 KFG) werden nur dann ersetzt, wenn bisher auch ein Wunsch-

kennzeichen zugewiesen war. 

• Materialkosten der Begutachtungsplakette (gemäß § 57a Abs. 5 KFG) 

 

Diese Aufwendungen werden dann ersetzt, wenn aus einem versicherten Ereignis mit einem wirtschaftlichen Totalschaden oder Totaldiebstahl 

resultierend vom selben Versicherungsnehmer ein Fahrzeugwechsel innerhalb eines halben Jahres vorgenommen, anstelle des total beschädigten 

bzw. gestohlenen Fahrzeugs das Ersatzfahrzeug wieder bei der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group versichert wird und es sich 
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wieder um ein Fahrzeug der gleichen Art und Verwendungsbestimmung handelt. Erbrachte Leistungen sind für den Schadensverlauf des Versiche-

rungsverhältnisses nicht zu berücksichtigen. 

 

Für obengenannte Schadensereignisse gelangt keine Selbstbeteiligung zur Verrechnung. 

 

Obliegenheiten 

Bei Schäden wird bestimmt, dass der Versicherungsnehmer oder Lenker das Schadensereignis bei der nächsten Polizeidienststelle unverzüglich 

anzuzeigen hat. 

3014K Zusatzpaket Luxus Reduktion Selbstbehalt Glasbruch 

Bei Bruchschäden an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie Panoramaglasdach/Glasschiebedach kommt der vorgesehene 
Selbstbehalt nur in halber Höhe zur Anwendung. Erfolgt die Reparatur ohne Austausch der Scheibe, kommt kein Selbstbehalt zum Tragen. 

1626K Grobe Fahrlässigkeit 2025 

Auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles in der Kaskoversicherung gemäß § 61 Versicherungsvertragsgesetz 

wird grundsätzlich verzichtet, ausgenommen in folgenden Fällen:  

 

 Inbetriebnahme oder Lenken des Fahrzeuges durch eine Person, die die hierfür erforderliche Lenkerberechtigung nicht besitzt. 

 Inbetriebnahme oder Lenken des Fahrzeuges durch eine Person, die sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand (im 
Sinne der Vorschriften der StVO) befindet. 

 „Geisterfahrt“ durch den berechtigten Lenker. 

 Verletzung der ordentlichen Sorgfaltspflicht bei der Verwahrung des Fahrzeugs oder der Fahrzeugschlüssel durch den Versicherungsnehmer 
und/oder den berechtigten Lenker. 

 Verletzung kraftfahrrechtlicher Bestimmungen, welche die Verkehrssicherheit des versicherten Fahrzeugs betreffen, sofern nicht nachgewiesen 
wird, dass diese Umstände keinen Einfluss auf Eintritt und Umfang des Schadens hatten. 

1193K Zusatzpaket Elektronik 

In Erweiterung der Allgemeinen Bedingungen erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Schadensereignisse durch Verlust von im Fahrzeug 

befindlichen elektronischen, für den mobilen Gebrauch bestimmten Geräten, wie zum Beispiel: Laptops, Mobiltelefone/ Smartphones, Navigations-

geräte, Tablets, Digitalkameras etc., die im Eigentum des Versicherungsnehmers oder im selben Haushalt lebender Personen, stehen. jeweils inkl. 

Zubehör bis zur Höhe gemäß Antrag/Polizze durch Einbruchdiebstahl.  

Ist es unbedingt notwendig, die oben angeführten Gegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, dann wird in Erweiterung der Allgemeinen Bedingun-

gen als zusätzliche Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe bewirkt, bestimmt, dass diese Gegen-

stände von außen nicht sichtbar im Kofferraum bzw. abgedeckten Laderaum des Kraftfahrzeugs abzulegen sind. Eine Entschädigungsleistung der 

Gegenstände kann nur nach Vorliegen der ursprünglichen Anschaffungsrechnung der Gegenstände erbracht werden. Es handelt sich hier um eine 

Zeitwertversicherung. 

 

Für ein Schadensereignis gelangt keine Selbstbeteiligung zur Verrechnung. 

 

Obliegenheiten 

Bei Schäden wird ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen bestimmt, dass der Versicherungsnehmer oder Lenker das Schadensereignis bei 
der nächsten Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen hat.   

1192K Zusatzpaket Light 

1. Erweiterte Glasbruchdeckung 

Die Versicherung erstreckt sich auf Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Scheinwerfergläsern, Blinkercellonen, Gläsern von 

Außenspiegeln und Heckleuchten. 

 

2. Gegenstände des privaten, persönlichen Bedarfs 

Die Versicherung erstreckt sich auf die Beschädigung, Zerstörung und den Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenständen des privaten, per-

sönlichen Bedarfs exkl. Sportgeräten und Musikinstrumenten durch Einbruchdiebstahl/Raub, sofern diese Gegenstände von außen nicht sichtbar 

im versperrten Kraftfahrzeug abgelegt sind, sowie durch Naturgewalten, Dachlawinen, Brand/Explosion und bis zur Höhe gemäß Antrag/Polizze. 

Nicht versichert sind Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere, Dokumente (auch nicht die Wiederbeschaffung) sowie technische/elektronische Geräte, 

(Tablets, Mobiltelefone, Smartphones; Musikplayer und Digitalkameras, jeweils inkl. Zubehör). Eine Entschädigungsleistung für die in dieser Klau-

sel versicherten Gegenstände kann nur nach Vorliegen der ursprünglichen Anschaffungsrechnung der Gegenstände erbracht werden. Es handelt 

sich hier um eine Zeitwertversicherung. 

Ist es unbedingt notwendig, Gegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, ist als zusätzliche Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 

Versicherers nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 2 VersVG bewirkt, bestimmt, dass diese Gegenstände von außen nicht sichtbar im Kofferraum bzw. 

abgedeckten Laderaum des Kraftfahrzeugs abzulegen sind. 
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Für die oben erwähnten Schadensereignisse gelangt keine Selbstbeteiligung zur Verrechnung.  

 

Obliegenheiten 

Bei Schäden wird bestimmt, dass der Versicherungsnehmer oder Lenker das Schadensereignis bei der nächsten Polizeidienststelle unverzüglich 
anzuzeigen hat. 

1194K Außereuropäische Deckung  

In Abänderung der „Allgemeinen Bedingungen für die Kaskoversicherung“ erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die außereuropäischen 
Länder Aserbaidschan, Israel, Marokko, Tunesien und Türkei. 

1199K GAP-Deckung  

Zusatzvereinbarung für Leasingfahrzeuge 

Im Totalschadensfall wird vom Versicherer als Basis der Entschädigungsrechnung der Auflösungswert abzüglich geleisteter Depotzahlung heran-

gezogen, wenn der sich daraus ergebende Betrag den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfal-

les übersteigt. 

 

Unter Auflösungswert versteht man die Leasingentgelte für die Zeit zwischen Vertragsauflösung und vereinbartem Vertragsende, abgezinst um den 

jeweiligen Abzinsungsfaktor zuzüglich Restwert, zuzüglich geleisteter Depotzahlung und zuzüglich anteilig unverbrauchter Leasingentgeltvoraus-

zahlungen. 

 

Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten 

ist oder die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den Wiederbeschaffungswert übersteigen. 

 

Wiederbeschaffungswert ist jener Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszustand 

zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen. 

Der Rückstand von Leasingraten ist vom Versicherungsschutz nicht umfasst, ebenso finden in der Abrechnung allfällige Mehrkilometer 
(entsprechend des Leasingvertrages) Berücksichtigung. 

1627K Neuwertdeckung – kein Leasingfahrzeug 2025 

Zusatzvereinbarung für nicht leasingfinanzierte Fahrzeuge 

In Ergänzung der Allgemeinen Bedingungen für die Kaskoversicherung erhöht sich im Totalschadenfall für das versicherte Kraftfahrzeug die Basis 
für die Berechnung der Entschädigungsleistung ab der Erstzulassung 
vom   1. bis 12.Monat auf 100 % 
vom 13. bis 18.Monat auf   80 %  
vom 19. bis 24.Monat auf   75 %  
vom 25. bis 36.Monat auf   65 %  

des Kaufpreises. 

Ab dem 36. Monat erhöht sich die Entschädigungsleistung um 5 % (Entschädigungsleistung = Wiederbeschaffungswert minus Restwert des 
Fahrzeuges abzüglich des vereinbarten Selbstbehaltes). 
Vorschäden, vom Durchschnitt abweichende altersbedingte Abnützung und Kilometerleistung sind zu berücksichtigen. Für den 
Wiederbeschaffungswert gilt der Listenneupreis des Herstellers im Zeitpunkt des erstmaligen Fahrzeug(ver)kaufs. Ist dieser Listenneupreis nicht 
mehr ermittelbar, wird der eines gleichartigen Fahrzeuges im Zeitpunkt des erstmaligen Fahrzeug(ver)kaufs herangezogen. Die 
Versicherungsleistung ist jedoch keinesfalls höher als der tatsächliche Kaufpreis. 

1206K Kein Mehrwertsteuerersatz  

Aufgrund der vom Versicherungsnehmer im Antrag abgegebenen Erklärung, den Ersatz von Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht zu 
beanspruchen, ist auf die Prämie zur Kfz-Kaskoversicherung ein Nachlass eingeräumt. Demnach erfolgt im Versicherungsfall keine Vergütung von 
Mehrwertsteuer. 

1177K Jährliches Kündigungsrecht 

Nach einjähriger Vertragsdauer ist jede Vertragspartei berechtigt, den Vertrag vor Ablauf der vereinbarten Dauer jeweils zum Ende der 
Versicherungsperiode unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

1166K Elektro-/Hybridfahrzeug - Paket 

Was ist Gegenstand der Versicherung? 

Das Paket kann nur als Ergänzung einer Voll- bzw. Teilkasko abgeschlossen werden. Der in der Polizze vereinbarte Selbstbehalt wird bei jedem 
Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. 

Versichert sind: 
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 die Batterie bzw. der Antriebsakkumulator des Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuges als Bestandteil des Fahrzeuges, sowohl wenn diese zum 
Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen als auch fix mit dem Fahrzeug verbunden oder lose sind und 

 das vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel inkl. dazugehörige Adapter (ohne Selbstbehalt), 

 mobile Ladegeräte für das versicherte Fahrzeug. 

 

Was ist versichert? 

 Schäden durch Kurzschluss, Erdschluss, Überstrom, Überschläge, Überspannung, atmosphärische Elektrizität, direkten indirekten und 
mittelbaren Blitzschlag, Induktion und Influenz an der Verkabelung des Fahrzeuges und an mitversicherten Teilen (z.B. Lichtmaschine, 
Anlasser usw.). 

 Bedienungsfehler (z.B. Überladen oder Tiefen-Entladen des Akkumulators), Ungeschicklichkeit im Zuge des Ladevorgangs oder vorsätzliche 
Schädigung durch Dritte (Dritte sind nicht Versicherungsnehmer). 

 Die Ersatzleistung für versicherte Folgeschäden von Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten wird abweichend von 
der Grunddeckung von 3.000 auf 6.000 Euro erhöht. 

 

Was ist nicht versichert? 

 Konstruktions-, Material-, Herstellungs- oder Ausführungsfehler 

 Isolationsfehler 

 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 

 Schäden an der Energiequelle (z.B. öffentliche Ladestellen) selbst und durch diese verursacht 

 Chemische Reaktionen (z.B. durch Lösungsmittel) 

 Cyberangriffe 

 Schäden in den Risikoausschlüssen der Kaskobedingungen 

 Wandladestationen (Wallboxen) und Induktionsplatten 

 Die Ladekarte 

 

Entschädigungsleistung 

Sofern hier nicht anders geregelt, gelten die dem Vertrag zugrundliegenden Kaskobedingungen als vereinbart. 

Für die in diesem Paket unter „Was ist versichert“ angeführten Ereignisse gilt: 

 Abzug neu für alt 

Muss bei der Reparatur ein beschädigter Akkumulator, beschädigte Batterien oder Ladekabeln durch neue ausgetauscht werden, gilt folgendes: 
Die Höchstentschädigung reduziert sich für jedes Betriebsjahr um 10% des ursprünglichen Neupreises, pro Monat jeweils um 1/12 von 10%. 

 Aufräumungs-, Lösch-, Dekontaminierungs- und Entsorgungskosten werden ersetzt. 

 Bei Akkumulatoren werden die Kosten für deren Entsorgung ersetzt. Voraussetzung ist, dass ein Totalschaden oder eine Zerstörung durch ein 
versichertes Ereignis eintritt. Der Ersatz ist auf 10.000 Euro pro Schaden begrenzt. 

 Ist in der Kfz-Haftpflicht die Pannenhilfe eingeschlossen, dann erhöht sich die Leistung der Abschleppung bis zur nächstgelegenen Werkstätte 
von 250 auf 800 Euro. Für diese Leistungserhöhung kommt kein Selbstbehalt zur Anwendung.  

Die Leistung des Versicherers erfolgt subsidiär, sofern ein anderer, vorrangiger Versicherungsschutz oder eine Gewährleistung oder Garantie 
eines Herstellers, Händlers, usw. besteht. Dies gilt nicht für Folgeschäden und -kosten. 

Gültigkeit des Elektro-/Hybridfahrzeug - Pakets 

Das Paket ist Bestandteil der Kaskoversicherung und endet mit dem Wegfall des Versicherungsschutzes aus dieser. 

1205K Moderne Kriminalität (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Die Versicherung erstreckt sich vereinbarungsgemäß auf den Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenständen persönlichen und/oder privaten 

Bedarfs inkl. Freizeitausrüstung durch einfachen Diebstahl. 

Einfacher Diebstahl liegt vor, wenn der Täter Sachen aus dem versperrten Fahrzeug entwendet, ohne dass Einbruchs- oder Aufbruchsspuren am 

Fahrzeug entstehen,  

• durch das Öffnen des Fahrzeugs mit richtigen Schlüsseln, die er sich durch Einbruch in ein Gebäude oder durch Raub angeeignet hat oder 

mit elektronischen Geräten,  

• durch das Verhindern des Versperrens des Fahrzeugs durch das Blockieren des Funksignals mit elektronischen Geräten. 

 

Die Leistung ist mit EUR 1.500,– begrenzt. 

 

Zusätzliche Obliegenheiten im Sinne der geltenden Bedingungen 

Der Versicherungsnehmer hat das Schadensereignis unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
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Für den Fall, dass ein Fahrzeug in Verlust geraten ist (Totalschaden) besteht im Falle der Wiederauffindung auch ohne Vorliegen von Einbruchs- 
oder Aufbruchsspuren Versicherungsschutz, sofern ein nachweislich unbefugtes Öffnen der elektronischen Schließsysteme vorliegt und die vertrag-
lichen Obliegenheiten eingehalten worden sind. Es handelt sich hier um eine Zeitwertversicherung.  

1674K – Sanktionsklausel 

Auswirkung von Sanktionen auf den Versicherungsvertrag 

Im Zuge des Vertragsabschlusses ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Versicherer wahrheitsgemäß darüber zu informieren, ob hinsichtlich 
des Versicherungsnehmers oder der zu versichernden Person(en)  

- von der Republik Österreich durch Gesetz oder behördlich angeordnete Maßnahme vorgeschriebene oder völkerrechtlich verpflichtende Sank-

tionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union oder  

- Wirtschafts- Handels- oder Finanzsanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika oder des Vereinigten Königreichs bestehen,  

die es dem Versicherer verbieten, dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz zu gewähren, mit ihm diesen Versicherungsvertrag zu schließen 
oder Leistungen aus diesem zu erbringen. Unterbleibt diese Information oder ist ihr Inhalt unrichtig, ist der Versicherer berechtigt, gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 16 bis 22 VersVG vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

Werden während der Laufzeit des Versicherungsvertrages im vorigen Absatz beschriebene Maßnahmen gegen den Versicherungsnehmer oder 
gegen die versicherte(n) Person(en) verhängt oder erfolgt durch Gesetz oder behördlich angeordnete Maßnahme eine Befreiung des Versicherers 
gegenüber dem Versicherungsnehmer oder den versicherten Personen von der Verpflichtung zur Erfüllung zivilrechtlicher Forderungen aus einem 
Versicherungsvertrag, dessen Erfüllung durch völkerrechtlich verpflichtende Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen oder der Europäischen 
Union oder Wirtschafts- Handels- oder Finanzsanktionen der Vereinigten Staaten von Amerika oder des Vereinigten Königreichs verboten ist, sind 
beide Vertragsparteien berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

1184K Wechselaufbauten (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Wechselaufbauten (auch gemietete), sind nach einem Schadensfall nur dann versichert, wenn sie zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug fest 
verbunden waren und eine Kaskoversicherung unter Zugrundelegung des Neuwerts beantragt war. (Es besteht grundsätzlich keine Deckung für 
fremdes Gut bzw. fremde Wechselaufbauten.) 

1195K Berge- und Abschleppkosten (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer 
Personen) 

Im Falle eines gemäß Deckungsumfang beschriebenen Kaskoschadenereignisses werden bei einem Totalschaden die notwendigen Kosten für die 
Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte oder zum nächstgelegenen Firmenstandort bis zu einem 
Höchstentschädigungsbetrag gemäß Antrag/Polizze übernommen. 

1196K Entsorgungskosten (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Es ist vereinbart, dass Entsorgungskosten mitversichert sind. Entsorgungskosten sind jene Kosten, die im ersatzpflichtigen Schadensfall 
aufgewendet werden müssen, um das zerstörte Fahrzeug (Totalschaden) zu entsorgen. Die Höhe der Entsorgungskosten ist insgesamt gemäß 
Antrag/Polizze begrenzt. 

1197K Ladungsverschub (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Mitversichert ist die Beschädigung des Fahrzeugs durch Verrutschen von (auf Paletten) transportiertem Ladegut infolge Gefahrenbremsung und 
scharfer Kurvenfahrt (Schleudern und/oder sich Querstellen) des Anhängers bzw. Zugfahrzeugs. Ausgeschlossen bleiben Schäden, welche durch 
schlecht abgesicherte (verzurrte) Rollwagen entstehen. Für solche Schäden ist die maximale Entschädigungsleistung gemäß Antrag/Polizze 
begrenzt (unter Berücksichtigung des Selbstbehalts). 

1198K Transport nicht fahrfähiger Fahrzeuge (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge 
juristischer Personen) 

Nach einem ersatzpflichtigen Schadensfall wird ein Kilometergeld von EUR 1,20 dafür geleistet, das nicht mehr fahrtaugliche versicherte Fahrzeug 
vom Schadensort zu holen und an die Adresse des Versicherungsnehmers oder zu einer Werkstätte zu bringen. Die Leistung pro Schadensfall ist 
gemäß Antrag/Polizze begrenzt. Der Transport kann mit Fahrzeugen des Versicherungsnehmers wie auch mit fremden Fahrzeugen vorgenommen 
werden. 

1202K Untergang von Fähren (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer 
Personen) 

Der in den Kaskobedingungen angeführte örtliche Geltungsbereich wird um die Mittelmeeranrainerstaaten – ausschließlich für den Fährtransport – 
erweitert. 
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1203K Verwindungsschäden (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Bei versicherten Fahrzeugen mit Kippvorrichtung gewährt die Vollkaskoversicherung auch dann Versicherungsschutz, wenn während des 
Kippvorgangs das versicherte Fahrzeug umstürzt und durch die Ladung am Aufbau und/oder Fahrzeug Verwindungsschäden entstehen, die nicht 
mit dem nachfolgenden Aufprall am Boden entstehen. Grundsätzlich sind Verwindungsschäden nur dann versichert, wenn keine grobe 
Fahrlässigkeit des Fahrzeuglenkers vorliegt. 

1204K Veruntreuung (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Das Veruntreuungsrisiko oder Verlust des versicherten Fahrzeugs ist mitversichert. 

Der Versicherungsnehmer bzw. Eigentümer ist verpflichtet, vor Ausfolgung eines Fahrzeugs alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu 
ergreifen: Überprüfung der Identität, Kopie des Führerscheins oder Reisepasses, Prüfung des ordentlichen oder vorübergehenden Wohnsitzes 
durch Vorlage eines Meldezettels oder Buchungsbestätigung eines Hotels (eventuell Schlüsselcard oder dergleichen).  

Obliegenheiten im Versicherungsfall 

Veruntreuung: 

Der Versicherungsnehmer bzw. Eigentümer hat den Vorfall unverzüglich nach Kenntniserlangung der Veruntreuung der nächsten 
Polizeidienststelle anzuzeigen. Bei Unterlassung dieser Anzeigepflicht ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Gleichzeitig wird vereinbart: Eine Versicherungsleistung an den Versicherungsnehmer bei Veruntreuung (§133 StGB) des versicherten Objekts 
erfolgt nach Abtretung der Ansprüche des Versicherungsnehmers aus dem Miet-, Leasing- bzw. Abovertrag und gegebenenfalls Übergabe des 
Blankoakzepts an die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group. Voraussetzung für die Versicherungsleistung ist, dass die vom 
Versicherungsnehmer eingeleiteten geeigneten Maßnahmen zur Wiederbeschaffung des Fahrzeugs und polizeiliche Erhebungen nachweislich 
erfolglos geblieben sind. 

Der Versicherungsfall gilt nach einer Frist von einem Monat ab Anzeigeerstattung gemäß § 133 StGB an die Sicherheitsbehörde bzw. 
Staatsanwaltschaft als eingetreten. 

Die Leistung aus dem Kaskoversicherungsvertrag ist in jedem Fall mit dem Eigenschaden des Versicherungsnehmers begrenzt. Der Rückstand 
von Miet-, Leasing- bzw. Aboraten ist vom Versicherungsschutz nicht umfasst. 

Die Versicherungsleistung ist mit der Leistung gemäß Antrag/Polizze pro Jahr begrenzt. 

1207K Brems- und Bruchschäden (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer 
Personen) 

Brems- und Bruchschäden gelten als mitversichert, wie z. B. Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang am Fahrzeug hervorgerufen wer-

den, Beschädigungen an den Bremsen selbst, der Reifen, oder der Sicherheitsgurte.  

1208K Einknickschäden (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

In Erweiterung der Bedingungen ist eine Kollision, die zwischen Zugfahrzeug und Anhänger stattfindet, auch ohne Einwirkung von außen als Unfall 

zu verstehen, zum Beispiel eine Kollision beim Reversieren zwischen Zugfahrzeug und Anhänger. 

1209K Eigenreparatur (nur für Rahmenvereinbarungen und Flottenverträge juristischer Personen) 

Nimmt nach einem ersatzpflichtigen Schadensfall der Versicherungsnehmer die Reparatur selbst vor, so erfolgt die Entschädigung an den Versi-

cherungsnehmer auf Basis des Sachverständigengutachtens unter Abzug von 30 %. 

Es erfolgt keine Vergütung der Mehrwertsteuer. 

1167K Indexanpassung (nur für Flottenverträge) 

Dem Vertrag liegt, abweichend vom Artikel 12 der Allgemeinen Bedingungen der Kfz-Haftpflicht und Kfz-Kaskoversicherung, folgende Vereinba-

rung der Prämienanpassung zugrunde: Die Prämie erhöht sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten 

„Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“. 

 

Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen Veränderung des endgültigen KVLPI für den vierten Monat vor dem Monat der 

Hauptfälligkeit zu jenem KVLPI, der für die letzte Anpassung zur Hauptfälligkeit herangezogen wurde.  

 

Die angepasste Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt sich 

aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Monatswert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung werden dem 

Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt.  

 

Ist die so errechnete Erhöhung weniger oder gleich +0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt, sofern es sich nicht um einen 

Prozentfaktor von unter 0,0% handelt. 

Entfällt im Falle einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zur Gänze, so kann diese seitens des Versicherers in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. Eine Verminderung der Prämie erfolgt im Zuge der Prämienanpassung nicht. 
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In der Kfz-Haftpflichtversicherung kommt der KVLPI „Gesamt“ (Personen- als auch Sachschäden) zur Anwendung. In der Kfz-Kaskoversicherung 

der KVLPI „Kfz-Sachschäden“. 

 

Die Prämienanpassung erfolgt jährlich zur Hauptfälligkeit der Polizze und für alle zu diesem Zeitpunkt versicherten Fahrzeuge. 

 

Gleichzeitig werden auch die Prämien des Flottenvertrags um den Indexwert angepasst. 
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D. Bedingungen 

1024A – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN VOLLKASKO 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel 1 Was ist versichert? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall? 

Artikel 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)  

Artikel 4 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

Artikel 5 Welche Leistung erbringt der Versicherer?  

Artikel 6 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Artikel 7 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

Artikel 8 Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Artikel 9 Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

Artikel 10 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

Artikel 11 Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

Artikel 12 Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

Artikel 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

Artikel 14 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Artikel 15 Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?  

Artikel 17 Welches Recht ist anzuwenden? 

ARTIKEL 1 

Was ist versichert? 

1. Das Fahrzeug ist in der im Antrag bezeichneten Ausführung versichert; dies gilt auch für Sonderausstattung und Zubehör. 

2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung, 

Zerstörung und Verlust 

durch die folgenden Naturgewalten: 

- unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag 

- mittelbare Einwirkung von Blitzschlag (indirekter Blitzschlag) auf das versicherte Fahrzeug und die mitversicherte Sonderausstat-

tung wie z. B. Akkus, Batterien bei Elektrofahrzeugen, wenn diese zum Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen und 

fix mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 

zurückzuführen sind; 

durch Brand (inklusive Schmorschäden an Kabeln), Explosion; 

durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen; 

durch Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Arten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von Gebäuden herabfallende 

Eiszapfen und andere Eisgebilde; 

durch Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeugs mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden); 

durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

durch Unfall, das ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und reine 

Bruchschäden sind nicht versichert. Betriebsschäden sind Schäden, die im Zusammenhang mit Betriebsvorgängen durch normale 

Abnutzung, Material- oder Bedienungsfehler an dem Fahrzeug oder seinen Teilen entstehen. Ohne Einwirkungen von außen auf 

eine zusammengekoppelte Fahrzeugeinheit ist der Tatbestand des Unfalles nicht gegeben. 

3. Versichert sind ferner: 

- Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panorama-

glasdach; 

- Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten, inkl. Folgeschäden wie vertraglich vereinbart. 

ARTIKEL 2 

WAS GILT ALS VERSICHERUNGSFALL? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadensereignis. 
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ARTIKEL 3 

Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geographischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 

Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen 

assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, ABl. Nr. L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unterzeichnet haben (siehe Anlage). 

2. Bei Transport des Fahrzeugs zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des örtli-

chen Geltungsbereichs liegen. Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereichs liegt, endet der Versicherungs-

schutz mit Beendigung des Beladevorgangs. 

ARTIKEL 4 

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres. 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Steuern ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Steuern sind zu 

den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG (siehe Anhang) 

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 

oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt, ist 

der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der vorläu-

figen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrags mit Zustandekommen des endgültigen Vertrags. 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem 

Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Prämie. 

ARTIKEL 5 

Welche Leistung erbringt der Versicherer? 

Der Versicherer leistet – unter Abzug einer allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung (Artikel 8) – jenen Betrag, der nach folgenden Punkten berech-

net wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1 Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2 ergebenden Betrag über-

steigen. 

1.2 Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszu-

stand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaffungswert). 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1 Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) vor, leistet der Versicherer 

- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile; 

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Reparatur des Fahrzeugs in der Lage ist. 

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Nutzungs-

ausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versicherungsleis-

tung abgezogen. 

4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige beim Versicherer 

wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versicherers. 

5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2 % des Wiederbe-

schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung vergütet. 

6. Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß für Sonderausstattung und Zubehör des versicherten Fahrzeugs. 

7. Über den Rahmen der Punkte 1, 2 und 5 hinausgehende Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung des Ver-

sicherers aufgewendet worden sind. 

8. Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

8.1 Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird bei PKW/Kombi und LKW bis 1,5 Tonnen Nutzlast kein dem Alter und der 

Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht.  

ARTIKEL 6 

Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse, 

1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die Vorsatz 

Tatbestandsmerkmal ist; 

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trainingsfahrten entstehen; auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr jedoch nur dann, wenn es dabei auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt.  

3. die als Privatfahrten auf zugelassenen Rennstrecken entstehen,  
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4. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar zusam-

menhängen; 

5. die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der jeweils 

geltenden Fassung entstehen. 

6. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne von Punkt 6 ist eine zu politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder aus 

solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen Na-

men, im Auftrag oder im Zusammenhang mit einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf eine 

Regierung zu nehmen und/oder die Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. 

Darüber hinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im 

Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden oder 

sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

ARTIKEL 7 

Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

1. Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leis-

tung bewirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeugs einzuhalten. Leistungsfreiheit tritt 

nur in demjenigen Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 

Ist im Tarif für das höhere Risiko keine bestimmte Prämie vorgesehen, tritt Leistungsfreiheit zur Gänze ein. Der Versicherer kann den 

Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. Leistungsfrei-

heit und Kündigungsrecht bestehen nicht, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-

tung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeugs auf Straßen mit öffentli-

chem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol, Medikamenten oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. 

Der Versicherer kann sich auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-

falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Im Übrigen gilt Punkt 1 

Abs. 2 sinngemäß. 

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur 

Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhalts sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädigte Fahrzeug die Zustim-

mung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen, mut- oder böswillige Handlungen 

betriebsfremder Personen, Brand, Explosion, Kollision mit Tieren oder mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden) entsteht, vom 

Versicherungsnehmer oder Lenker bei der nächsten Polizeistelle unverzüglich anzuzeigen ist. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit 

nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beein-

trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-

cherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

4. Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

ARTIKEL 8 

Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Versicherer gemäß Artikel 5 Punkt 4 Eigentum erworben hat, wird er eine bei der 

Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten. 

ARTIKEL 9 

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. Bei Vorliegen eines Teilscha-

dens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgemäße Wiederherstellung 

bzw. eines Nachweises der Veräußerung in beschädigtem Zustand. 

Die Maximalentschädigung ist der objektive Minderwert. Im Fall des Diebstahls oder des Raubs gelten die Erhebungen nicht vor dem 

Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Punkt 4) als abgeschlossen. 
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2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 

Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet 

werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die 

Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 

der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG (siehe Anhang) 

5. Eine Verzinsung der Entschädigung nach § 94 VersVG ist ausgeschlossen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 10 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw. berechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsneh-

mer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen wäre. 

Als berechtigter Lenker bzw. berechtigter Insasse gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfü-

gungsberechtigten das Fahrzeug lenken oder damit befördert werden. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 11 

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang der 

erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2. Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versicherungsnehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen eingetragenen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil inner-

halb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser durch das zuständige Bezirksge-

richt bestellt. Die beiden Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als 

Obmann, der für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Sach-

verständigen gegebenen Grenzen entscheidet. Einigen sie sich über die Person des Obmannes nicht, wird er durch das zuständige 

Bezirksgericht bestellt. 

3. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu führen und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Versicherer und Versicherungsnehmer im Verhältnis des Obsiegens zum Unter-

liegen zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Entscheidung eines Sachverständigenausschusses ohne Einverständnis des 

Versicherungsnehmers verlangt. 

ARTIKEL 12 

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

1. Dem Vertrag liegt folgende Vereinbarung der Prämienanpassung zugrunde: 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten „Kraftfahr-

zeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“. Die Ermittlung erfolgt gemäß dem jeweils aktuell geltenden Gewichtungs-

schema aus den die Leistungen der Kfz-Kaskoversicherung bestimmenden Faktoren, dem Index für „Kfz-Sachschäden“. Wird die Er-

mittlung des „Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex“ eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung ein allfällig 

an seine Stelle tretender Nachfolgeindex, andernfalls der Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, herangezogen. Als Ausgangswert 

wird einem Vertrag der für den vierten Monat vor dem Monat des Vertragsbeginns veröffentlichte endgültige Indexwert zugrunde ge-

legt. Die Prämienanpassung erfolgt zur Hauptfälligkeit des Vertrags. Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen 

Veränderung des endgültigen Indexwerts für den vierten Monat vor dem Monat der Hauptfälligkeit zu demjenigen Monatswert des end-

gültigen Indexwerts, der dem Vertrag bei Vertragsabschluss bzw. bei der zuletzt erfolgten Prämienanpassung zugrunde gelegt wurde. 

Die neue Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt 

sich aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung 

werden dem Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt. Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der 

Prämie weniger oder gleich +/-0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt. Eine Senkung von mehr als -0,5 % ist 

jedenfalls zur nächsten Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag mindestens ein Jahr bestanden hat. 

Entfällt im Falle einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zu Gänze, so kann diese vom Versicherer in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. 

Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, die eine Änderung des Entgelts vorsehen, bleiben unberührt. 

2. Prämienerhöhungen aufgrund von Punkt 1. können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nicht in kür-

zeren als einjährigen Abständen vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versiche-

rungsnehmers durch den Versicherer wirksam. 

3. Der Versicherer hat in der Mitteilung dem Versicherungsnehmer den Grund der Erhöhung klar und verständlich zu erläutern. 

ARTIKEL 13 

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein Jahr, wenn er nicht spätes-

tens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt worden ist. 

Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher, so wird der Vertrag für ihn nur dann verbindlich um ein weiteres Jahr verlängert, wenn ihm 
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frühestens vier und spätestens drei Monate vor jedem Ablauf der Vertragsdauer ein besonderer Hinweis des Versicherers zugeht, in 

dem der Verbraucher auf das Kündigungsrecht, die einmonatige Kündigungsfrist, den notwendigen Zugang der Kündigung beim Versi-

cherer vor Beginn dieser Frist, die für die Kündigung erforderliche Schriftform sowie auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr 

bei unterbliebener, verspäteter oder fehlerhafter Kündigung aufmerksam gemacht wird. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, 

erlischt der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann 

2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt oder 

seine Anerkennung verzögert. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Ablehnung des begründeten Anspruches auf die Versicherungsleistung; 

- nach Rechtskraft des Urteils im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 

- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses (Artikel 11); 

- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9). 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 

2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungs-

leistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Anerkennung dem Grunde nach; 

- nach erbrachter Versicherungsleistung; 

- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung. 

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 

Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. 

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei Veräußerung des versicherten Fahrzeugs gelten die §§ 69 ff VersVG (siehe 

Anhang) 

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

ARTIKEL 14 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 

ARTIKEL 15 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Für Klagen aus diesem Versicherungsvertrag gilt ausschließlich österreichische Gerichtsbarkeit als vereinbart, unbeschadet anderslautenden zwin-

genden Bestimmungen nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 und nachfolgender Änderungen, sofern anwendbar. 

ARTIKEL 16 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die 

Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texts in Schriftzei-

chen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Signatur- 

und Vertrauensdienstegesetz zugeht. Für Rücktrittserklärungen nach § 5c VersVG und § 8 FernFinG genügt es, wenn sie in geschriebener Form 

erfolgen und zugehen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 17 

Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

ANLAGE 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen 

Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben (Stand Jänner 2015): 

 

Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz (inkl. Liechtenstein), Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern. 

ANHANG 

§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforde-

rung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend 

gemacht wird. 
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(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-

zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 

Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 

Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 

Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 

Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 

der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 

darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im  

§ 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 67 VersVG 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 

dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-

hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-

sacht hat. 

§ 68 VersVG 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-

men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interes-

ses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme 

aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer 

nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 69 VersVG 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der 

Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber 

zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst 

dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen Bürgerli-

chen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 

§ 70 VersVG 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von 

der Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem 

Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zah-

len; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie nicht. 
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§ 71 VersVG 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer unver-

züglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem 

ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen 

Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 

Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 

abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 

§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 

zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-

kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 

geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 

derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 

Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 

geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; 

sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 

ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 5c VersVG 

(1) Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Ta-

gen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der 

Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen 

der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3) Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird. 

(4) Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 

(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung 

von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfän-

ger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesen-

det wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die 

Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen wer-

den. 

§ 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. Andere gesetzliche 

Formerfordernisse, insbesondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche 

Vereinbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können nur dann in 

elektronischer Form wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 

Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat: 

 1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind; 
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 2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit 

abgegeben wird. 

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte elektronische 

Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom Verbraucher dem Unternehmer 

oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Vertragsbestimmungen im 

Einzelnen ausgehandelt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar einfach verwendbare Art der elektronischen 

Authentifizierung vereinbart wurde. 

§ 94 VersVG 

(1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-

zinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 

(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der Schaden 

nicht festgesetzt werden kann. 
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1023A – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN PARKSCHADENKASKO 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel 1 Was ist versichert? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall? 

Artikel 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

Artikel 4 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

Artikel 5 Welche Leistung erbringt der Versicherer? 

Artikel 6 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Artikel 7 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

Artikel 8 Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Artikel 9 Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

Artikel 10 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

Artikel 11 Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

Artikel 12 Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

Artikel 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

Artikel 14 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Artikel 15 Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?  

Artikel 17 Welches Recht ist anzuwenden? 

ARTIKEL 1 

Was ist versichert? 

1. Das Fahrzeug ist in der im Antrag bezeichneten Ausführung versichert; dies gilt auch für Sonderausstattung und Zubehör. 

2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung, 

Zerstörung und Verlust 

durch die folgenden Naturgewalten: 

- unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag 

- mittelbare Einwirkung von Blitzschlag (indirekter Blitzschlag) auf das versicherte Fahrzeug und die mitversicherte Sonderausstat-

tung wie z. B. Akkus, Batterien bei Elektrofahrzeugen, wenn diese zum Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen und 

fix mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 

zurückzuführen sind; 

durch Brand (inklusive Schmorschäden an Kabeln), Explosion; 

durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen; 

durch Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Arten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von Gebäuden herabfallende 

Eiszapfen und andere Eisgebilde; 

durch Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeugs mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden); 

durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

3. Versichert sind ferner: 

- Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz- (Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panorama-

glasdach; 

- Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten, inkl. Folgeschäden wie vertraglich vereinbart 

ARTIKEL 2 

Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadensereignis. 

ARTIKEL 3 

Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geographischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 

Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen 

assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, ABl. Nr. L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unterzeichnet haben (siehe Anlage). 

2. Bei Transport des Fahrzeugs zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des örtli-

chen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet der Versicherungs-

schutz mit Beendigung des Beladevorgangs. 
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ARTIKEL 4 

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahrs. 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Steuern ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Steuern sind zu 

den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG (siehe Anhang) 

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 

oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt, ist 

der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der vorläu-

figen Deckung durch den Versicherer erforderlich. Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrags mit Zustandekommen des 

endgültigen Vertrags. Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versi-

cherer gebührt in diesem Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Prämie. 

ARTIKEL 5 

Welche Leistung erbringt der Versicherer? 

Der Versicherer leistet – unter Abzug einer allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung (Artikel 8) – jenen Betrag, der nach folgenden Punkten berech-

net wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1 Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2 ergebenden Betrag über-

steigen. 

1.2 Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszu-

stand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaffungswert). 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1 Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) vor, leistet der Versicherer 

- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile; 

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Reparatur des Fahrzeugs in der Lage ist. 

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Nutzungs-

ausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versicherungsleis-

tung abgezogen. 

4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige beim Versicherer 

wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versicherers. 

5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2 % des Wiederbe-

schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung vergütet. 

6. Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß für Sonderausstattung und Zubehör des versicherten Fahrzeugs. 

7. Über den Rahmen der Punkte 1, 2 und 5 hinausgehende Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung des Ver-

sicherers aufgewendet worden sind. 

8. Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

8.1 Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird bei PKW/Kombi und LKW bis 1,5 Tonnen Nutzlast kein dem Alter und der 

Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht.  

ARTIKEL 6 

Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse, 

1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die Vorsatz 

Tatbestandsmerkmal ist; 

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trainingsfahrten entstehen; auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr jedoch nur dann, wenn es dabei auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt.  

3. die als Privatfahrten auf zugelassenen Rennstrecken entstehen,  

4. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar zusam-

menhängen; 

5. die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der jeweils 

geltenden Fassung entstehen. 

6. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne von Punkt 6 ist eine zu politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder aus 

solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen Na-

men, im Auftrag oder im Zusammenhang mit einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf eine 

Regierung zu nehmen und/oder die Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. 

Darüber hinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im 
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Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden oder 

sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

ARTIKEL 7 

Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

1 Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leis-

tung bewirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeugs einzuhalten. Leistungsfreiheit tritt 

nur in demjenigen Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. 

Ist im Tarif für das höhere Risiko keine bestimmte Prämie vorgesehen, tritt Leistungsfreiheit zur Gänze ein. Der Versicherer kann den 

Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. Leistungsfrei-

heit und Kündigungsrecht bestehen nicht, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-

tung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeugs auf Straßen mit öffentli-

chem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol, Medikamenten oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. 

Der Versicherer kann sich auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-

falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Im Übrigen gilt Punkt 1 

Abs. 2 sinngemäß. 

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur 

Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhalts sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädigte Fahrzeug die Zustim-

mung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen, mut- oder böswillige Handlungen 

betriebsfremder Personen, Brand, Explosion, Kollision mit Tieren oder mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden) entsteht, vom 

Versicherungsnehmer oder Lenker bei der nächsten Polizeistelle unverzüglich anzuzeigen ist. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die 

Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leis-

tungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leis-

tungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die 

Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss 

gehabt hat. 

4. Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

ARTIKEL 8 

Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Versicherer gemäß Artikel 5 Punkt 4 Eigentum erworben hat, wird er eine bei der 

Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten. 

ARTIKEL 9 

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. Bei Vorliegen eines Teilscha-

dens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgemäße Wiederherstellung 

bzw. eines Nachweises der Veräußerung in beschädigtem Zustand. 

Die Maximalentschädigung ist der objektive Minderwert. Im Fall des Diebstahls oder des Raubs gelten die Erhebungen nicht vor dem 

Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Punkt 4) als abgeschlossen. 

2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 

Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet 

werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die 

Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 

der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG (siehe Anhang) 

5. Eine Verzinsung der Entschädigung nach § 94 VersVG ist ausgeschlossen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 10 
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Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw. berechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsneh-

mer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen wäre. 

Als berechtigter Lenker bzw. berechtigter Insasse gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfü-

gungsberechtigten das Fahrzeug lenken oder damit befördert werden. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 11 

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang der 

erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2. Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versicherungsnehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen eingetragenen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil inner-

halb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser durch das zuständige Bezirksge-

richt bestellt. Die beiden Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als 

Obmann, der für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Sach-

verständigen gegebenen Grenzen entscheidet. Einigen sie sich über die Person des Obmanns nicht, wird er durch das zuständige 

Bezirksgericht bestellt. 

3. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu führen und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Versicherer und Versicherungsnehmer im Verhältnis des Obsiegens zum Unter-

liegen zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Entscheidung eines Sachverständigenausschusses ohne Einverständnis des 

Versicherungsnehmers verlangt. 

ARTIKEL 12 

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

1. Dem Vertrag liegt folgende Vereinbarung der Prämienanpassung zugrunde: 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten „Kraftfahr-

zeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“. Die Ermittlung erfolgt gemäß dem jeweils aktuell geltenden Gewichtungs-

schema aus den die Leistungen der Kfz-Kaskoversicherung bestimmenden Faktoren, dem Index für „Kfz-Sachschäden“. Wird die Er-

mittlung des „Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex“ eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung ein allfällig 

an seine Stelle tretender Nachfolgeindex, andernfalls der Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, herangezogen. Als Ausgangswert 

wird einem Vertrag der für den vierten Monat vor dem Monat des Vertragsbeginns veröffentlichte endgültige Indexwert zugrunde ge-

legt. Die Prämienanpassung erfolgt zur Hauptfälligkeit des Vertrags. Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen 

Veränderung des endgültigen Indexwerts für den vierten Monat vor dem Monat der Hauptfälligkeit zu demjenigen Monatswert des end-

gültigen Indexwerts, der dem Vertrag bei Vertragsabschluss bzw. bei der zuletzt erfolgten Prämienanpassung zugrunde gelegt wurde. 

Die neue Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt 

sich aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung 

werden dem Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt. Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der 

Prämie weniger oder gleich +/-0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt. Eine Senkung von mehr als -0,5 % ist 

jedenfalls zur nächsten Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag mindestens ein Jahr bestanden hat. 

Entfällt im Falle einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zu Gänze, so kann diese vom Versicherer in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. 

Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, die eine Änderung des Entgelts vorsehen, bleiben unberührt. 

2. Prämienerhöhungen aufgrund des Punkts 1 können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nicht in 

kürzeren als einjährigen Abständen vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versiche-

rungsnehmers durch den Versicherer wirksam. 

3. Der Versicherer hat in der Mitteilung dem Versicherungsnehmer den Grund der Erhöhung klar und verständlich zu erläutern. 

ARTIKEL 13 

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein Jahr, wenn er nicht spätes-

tens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt worden ist. 

Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher, so wird der Vertrag für ihn nur dann verbindlich um ein weiteres Jahr verlängert, wenn ihm 

frühestens vier und spätestens drei Monate vor jedem Ablauf der Vertragsdauer ein besonderer Hinweis des Versicherers zugeht, in 

dem der Verbraucher auf das Kündigungsrecht, die einmonatige Kündigungsfrist, den notwendigen Zugang der Kündigung beim Versi-

cherer vor Beginn dieser Frist, die für die Kündigung erforderliche Schriftform sowie auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr 

bei unterbliebener, verspäteter oder fehlerhafter Kündigung aufmerksam gemacht wird. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, 

erlischt der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann 

2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt oder 

seine Anerkennung verzögert. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Ablehnung des begründeten Anspruches auf die Versicherungsleistung; 

- nach Rechtskraft des Urteils im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 
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- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses (Artikel 11); 

- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9). 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 

2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungs-

leistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Anerkennung dem Grunde nach; 

- nach erbrachter Versicherungsleistung; 

- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung. 

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 

Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. 

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei Veräußerung des versicherten Fahrzeugs gelten die §§ 69 ff VersVG (siehe 

Anhang) 

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

ARTIKEL 14 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 

ARTIKEL 15 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Für Klagen aus diesem Versicherungsvertrag gilt ausschließlich österreichische Gerichtsbarkeit als vereinbart, unbeschadet anderslautenden zwin-

genden Bestimmungen nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 und nachfolgender Änderungen, sofern anwendbar. 

ARTIKEL 16 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die 

Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texts in Schriftzei-

chen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Signatur- 

und Vertrauensdienstegesetz zugeht. Für Rücktrittserklärungen nach § 5c VersVG und § 8 FernFinG genügt es, wenn sie in geschriebener Form 

erfolgen und zugehen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 17 

Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

ANLAGE 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen 

Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben (Stand Jänner 2015): 

 

Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz (inkl. Liechtenstein), Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 

ANHANG 

§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforde-

rung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend 

gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-

zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 

Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 

Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 

Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
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(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 

Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 

der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 

darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 

vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 67 VersVG 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 

dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-

hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-

sacht hat. 

§ 68 VersVG 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-

men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interes-

ses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme 

aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer 

nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 69 VersVG 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der 

Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber 

zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst 

dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen Bürgerli-

chen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 

§ 70 VersVG 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von 

der Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem 

Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zah-

len; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie nicht. 

§ 71 VersVG 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer unver-

züglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem 

ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen 

Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 

Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 

abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 

https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
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§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 

zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-

kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 

geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 

derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 

Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 

geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; 

sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 

ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 5c VersVG 

(1) Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Ta-

gen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der 

Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen 

der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3) Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird. 

(4) Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 

(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung 

von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfän-

ger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesen-

det wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die 

Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen wer-

den. 

§ 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. Andere gesetzliche 

Formerfordernisse, insbesondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche 

Vereinbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können nur dann in 

elektronischer Form wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 

Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat. 

 1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind; 

 2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit 

abgegeben wird. 

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom Verbraucher dem Un-

ternehmer oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Vertragsbestim-

mungen im Einzelnen ausgehandelt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar einfach verwendbare Art der 

elektronischen Authentifizierung vereinbart wurde. 

§ 94 VersVG 

(1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier von Hundert für das Jahr zu verzin-

sen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 
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(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der Schaden 

nicht festgesetzt werden kann. 
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1022A – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN TEILKASKO 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel 1 Was ist versichert? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall? 

Artikel 3 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)  

Artikel 4 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

Artikel 5 Welche Leistung erbringt der Versicherer?  

Artikel 6 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Artikel 7 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

Artikel 8 Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Artikel 9 Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

Artikel 10 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

Artikel 11 Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

Artikel 12 Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

Artikel 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

Artikel 14 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Artikel 15 Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?  

Artikel 17 Welches Recht ist anzuwenden? 

ARTIKEL 1 

Was ist versichert? 

1. Das Fahrzeug ist in der im Antrag bezeichneten Ausführung versichert; dies gilt auch für Sonderausstattung und Zubehör. 

2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung, 

Zerstörung und Verlust 

durch die folgenden Naturgewalten: 

- unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag 

- mittelbare Einwirkung von Blitzschlag (indirekter Blitzschlag) auf das versicherte Fahrzeug und die mitversicherte Sonderausstat-

tung wie z. B. Akkus, Batterien bei Elektrofahrzeugen, wenn diese zum Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen und 

fix mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 

zurückzuführen sind; 

durch Brand (inklusive Schmorschäden an Kabeln), Explosion; 

durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen; 

durch Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Arten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von Gebäuden herabfallende 

Eiszapfen und andere Eisgebilde; 

3. Versichert sind ferner: 

- Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panorama-

glasdach; 

- Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten, inkl. Folgeschäden wie vertraglich vereinbart. 

ARTIKEL 2 

Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadensereignis. 

ARTIKEL 3 

Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geographischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 

Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen 

assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, ABl. Nr.L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unterzeichnet haben (siehe Anlage). 

2. Bei Transport des Fahrzeugs zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des örtli-

chen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet der Versicherungs-

schutz mit Beendigung des Beladevorgangs. 

ARTIKEL 4 
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Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahrs. 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Steuern ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Steuern sind zu 

den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG (siehe Anhang) 

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 

oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt, ist 

der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der vorläu-

figen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrags mit Zustandekommen des endgültigen Vertrags. 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem 

Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Prämie. 

ARTIKEL 5 

WELCHE LEISTUNG ERBRINGT DER VERSICHERER? 

Der Versicherer leistet – unter Abzug einer allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung (Artikel 8) – jenen Betrag, der nach folgenden Punkten berech-

net wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1 Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2 ergebenden Betrag über-

steigen. 

1.2 Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszu-

stand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaffungswert). 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1 Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) vor, leistet der Versicherer 

- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile; 

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Reparatur des Fahrzeugs in der Lage ist. 

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Nutzungs-

ausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versicherungsleis-

tung abgezogen. 

4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige beim Versicherer 

wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versicherers. 

5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2 % des Wiederbe-

schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung vergütet. 

6. Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß für Sonderausstattung und Zubehör des versicherten Fahrzeugs. 

7. Über den Rahmen der Punkte 1, 2 und 5 hinausgehende Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung des Ver-

sicherers aufgewendet worden sind. 

8. Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

8.1 Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird bei PKW/Kombi und LKW bis 1,5 Tonnen Nutzlast kein dem Alter und der 

Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht.  

ARTIKEL 6 

Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse, 

1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die Vorsatz 

Tatbestandsmerkmal ist; 

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeugs bei einer kraft- fahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trainingsfahrten entstehen; auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr jedoch nur dann, wenn es dabei auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt.  

3. die als Privatfahrten auf zugelassenen Rennstrecken entstehen,  

4. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar zusam-

menhängen; 

5. die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der jeweils 

geltenden Fassung entstehen. 

6. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne von Punkt 6 ist eine zu politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder aus solchen 

Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen Namen, im Auftrag oder im 

Zusammenhang mit einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf eine Regierung zu nehmen und/oder die 

Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. 
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Darüber hinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammen-

hang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden oder sich in irgendeiner 

Weise darauf beziehen. 

ARTIKEL 7 

Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

1 Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leis-

tung bewirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über die Verwendung des Fahrzeugs einzuhalten.  

Leistungsfreiheit tritt nur in demjenigen Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen 

Prämie zurückbleibt. Ist im Tarif für das höhere Risiko keine bestimmte Prämie vorgesehen, tritt Leistungsfreiheit zur Gänze ein. Der 

Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit 

nicht berufen. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht bestehen nicht, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-

tung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeugs auf Straßen mit öffentli-

chem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol, Medikamenten oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. 

Der Versicherer kann sich auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-

falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Im Übrigen gilt Punkt 1 

Abs. 2 sinngemäß. 

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur 

Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhalts sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädigte Fahrzeug die Zustim-

mung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Brand, Explosion oder durch 

Kollision mit Tieren entsteht, vom Versicherungsnehmer oder Lenker bei der nächsten Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen ist. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit 

nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beein-

trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-

cherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat 

4. Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

ARTIKEL 8 

Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Versicherer gemäß Artikel 5 Punkt 4 Eigentum erworben hat, wird er eine bei der 

Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten. 

ARTIKEL 9 

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. Bei Vorliegen eines Teilscha-

dens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgemäße Wiederherstellung 

bzw. eines Nachweises der Veräußerung in beschädigtem Zustand. 

Die Maximalentschädigung ist der objektive Minderwert. Im Fall des Diebstahles oder des Raubs gelten die Erhebungen nicht vor dem 

Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Punkt 4.) als abgeschlossen. 

2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 

Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet 

werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die 

Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 

der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG (siehe Anhang) 

5. Eine Verzinsung der Entschädigung nach § 94 VersVG ist ausgeschlossen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 10 
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Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw. berechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsneh-

mer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen wäre. Als berechtigter Lenker bzw. 

berechtigter Insasse gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfügungsberechtigten das Fahr-

zeug lenken oder damit befördert werden. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 11 

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang der 

erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2. Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versicherungsnehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen eingetragenen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil inner-

halb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser durch das zuständige Bezirksge-

richt bestellt. Die beiden Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als 

Obmann, der für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Sach-

verständigen gegebenen Grenzen entscheidet. Einigen sie sich über die Person des Obmanns nicht, wird er durch das zuständige 

Bezirksgericht bestellt. 

3. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu führen und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Versicherer und Versicherungsnehmer im Verhältnis des Obsiegens zum Unter-

liegen zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Entscheidung eines Sachverständigenausschusses ohne Einverständnis des 

Versicherungsnehmers verlangt. 

ARTIKEL 12 

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

1. Dem Vertrag liegt folgende Vereinbarung der Prämienanpassung zugrunde: 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten „Kraftfahr-

zeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“. Die Ermittlung erfolgt gemäß dem jeweils aktuell geltenden Gewichtungs-

schema aus den die Leistungen der Kfz-Kaskoversicherung bestimmenden Faktoren, dem Index für „Kfz-Sachschäden“. Wird die Er-

mittlung des „Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex“ eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung ein allfällig 

an seine Stelle tretender Nachfolgeindex, andernfalls der Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, herangezogen. Als Ausgangswert 

wird einem Vertrag der für den vierten Monat vor dem Monat des Vertragsbeginns veröffentlichte endgültige Indexwert zugrunde ge-

legt. Die Prämienanpassung erfolgt zur Hauptfälligkeit des Vertrags. Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen 

Veränderung des endgültigen Indexwerts für den vierten Monat vor dem Monat der Hauptfälligkeit zu demjenigen Monatswert des end-

gültigen Indexwerts, der dem Vertrag bei Vertragsabschluss bzw. bei der zuletzt erfolgten Prämienanpassung zugrunde gelegt wurde. 

Die neue Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt 

sich aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung 

werden dem Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt. Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der 

Prämie weniger oder gleich +/-0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt. Eine Senkung von mehr als -0,5 % ist 

jedenfalls zur nächsten Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag mindestens ein Jahr bestanden hat. 

Entfällt im Falle einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zu Gänze, so kann diese vom Versicherer in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. 

Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, die eine Änderung des Entgelts vorsehen, bleiben unberührt. 

2. Prämienerhöhungen aufgrund von Punkt 1 können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nicht in kür-

zeren als einjährigen Abständen vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versiche-

rungsnehmers durch den Versicherer wirksam. 

3. Der Versicherer hat in der Mitteilung dem Versicherungsnehmer den Grund der Erhöhung klar und verständlich zu erläutern. 

ARTIKEL 13 

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein Jahr, wenn er nicht spätes-

tens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt worden ist. 

Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher, so wird der Vertrag für ihn nur dann verbindlich um ein weiteres Jahr verlängert, wenn ihm 

frühestens vier und spätestens drei Monate vor jedem Ablauf der Vertragsdauer ein besonderer Hinweis des Versicherers zugeht, in 

dem der Verbraucher auf das Kündigungsrecht, die einmonatige Kündigungsfrist, den notwendigen Zugang der Kündigung beim Versi-

cherer vor Beginn dieser Frist, die für die Kündigung erforderliche Schriftform sowie auf die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr 

bei unterbliebener, verspäteter oder fehlerhafter Kündigung aufmerksam gemacht wird. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, 

erlischt der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann 

2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt oder 

seine Anerkennung verzögert. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Ablehnung des begründeten Anspruches auf die Versicherungsleistung; 

- nach Rechtskraft des Urteils im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 
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- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses (Artikel 11); 

- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9). 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 

2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungs-

leistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Anerkennung dem Grunde nach; 

- nach erbrachter Versicherungsleistung; 

- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung. 

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 

Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. 

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei Veräußerung des versicherten Fahrzeugs gelten die §§ 69 ff VersVG (siehe 

Anhang) 

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

ARTIKEL 14 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 

ARTIKEL 15 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Für Klagen aus diesem Versicherungsvertrag gilt ausschließlich österreichische Gerichtsbarkeit als vereinbart, unbeschadet anderslautenden zwin-

genden Bestimmungen nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 und nachfolgender Änderungen, sofern anwendbar. 

ARTIKEL 16 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die 

Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texts in Schriftzei-

chen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Signatur- 

und Vertrauensdienstegesetz zugeht. Für Rücktrittserklärungen nach § 5c VersVG und § 8 FernFinG genügt es, wenn sie in geschriebener Form 

erfolgen und zugehen. (siehe Anhang) 

ARTIKEL 17 

Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

ANLAGE 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen 

Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben (Stand Jänner 2015): 

 

Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz (inkl. Liechtenstein), Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 

ANHANG 

§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforde-

rung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend 

gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-

zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 

Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 

Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 

Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
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(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 

Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 

der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 

darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 

vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 67 VersVG 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 

dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-

hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-

sacht hat. 

§ 68 VersVG 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-

men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interes-

ses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme 

aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer 

nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 69 VersVG 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der 

Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber 

zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst 

dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen Bürgerli-

chen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 

§ 70 VersVG 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von 

der Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem 

Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 

Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zah-

len; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie nicht. 

§ 71 VersVG 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer unver-

züglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem 

ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen 

Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden 

Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 

abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 

https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
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§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 

zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-

kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 

geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 

derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 

Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 

geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; 

sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 

ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 5c VersVG 

(1) Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Ta-

gen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der 

Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen 

der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3) Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird. 

(4) Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 

(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung 

von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfän-

ger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesen-

det wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die 

Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen wer-

den. 

§ 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. Andere gesetzliche 

Formerfordernisse, insbesondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche 

Vereinbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können nur dann in 

elektronischer Form wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 

Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat. 

 1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind; 

 2.  eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen 

Tätigkeit abgegeben wird. 

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte elektronische 

Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom Verbraucher dem Unternehmer 

oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Vertragsbestimmungen im 

Einzelnen ausgehandelt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar einfach verwendbare Art der elektronischen 

Authentifizierung vereinbart wurde. 

§ 94 VersVG 

 (1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-

zinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 
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(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der Schaden nicht 
festgesetzt werden kann. 
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1042A – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN PAUSCHALE KASKO 2025 (=Händlerkasko) 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel 1 Was ist versichert? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall? 

Artikel 3 Wo gilt die Versicherung? (örtlicher Geltungsbereich)  

Artikel 4 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

Artikel 5 Welche Leistung erbringt der Versicherer?  

Artikel 6 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Artikel 7 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

Artikel 8 Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Artikel 9 Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

Artikel 10 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechts des 

Versicherers) 

Artikel 11 Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

Artikel 12 Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

Artikel 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

Artikel 14 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Artikel 15 Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?  

Artikel 17 Welches Recht ist anzuwenden? 

Anlage 

Anhang 

ARTIKEL 1 

Was ist versichert? 

1. Versichert sind Fahrzeuge 

1.1 die auf den Versicherungsnehmer zugelassen sind; 

1.2 die vom Versicherungsnehmer zum Verkauf oder zur Reparatur übernommen worden sind; 

1.3 die im Sinne des § 45 Kraftfahrgesetz 1967 zu Probefahrten mit einem in der Polizze angeführten, dem Versicherungsnehmer zugewie-

senen Probefahrtkennzeichen gemäß § 48 Abs.3 Kraftfahrgesetz 1967 verwendet werden (siehe Anhang). 

Voraussetzung für die Ersatzverbindlichkeit des Versicherers ist, dass sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-

rungsfalles im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden hat oder von ihm, einem seiner Angestellten oder einem Kaufinteres-

senten gelenkt worden ist. 

2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung, 

Zerstörung und Verlust durch die folgenden Ursachen: 

- unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag 

- mittelbare Einwirkung von Blitzschlag (indirekter Blitzschlag) auf das versicherte Fahrzeug und die mitversicherte Sonderausstat-

tung wie z. B. Akkus, Batterien bei Elektrofahrzeugen, wenn diese zum Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen und 

fix mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des 

Fahrers zurückzuführen sind; 

- durch Brand (inklusive Schmorschäden an Kabeln), Explosion, sofern diese Ereignisse außerhalb der Betriebsstätten, Verkaufs-

räume, Garagen, Werkstätten oder Abstellplätze des Versicherungsnehmers eintreten; 

- durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen; 

- durch Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Arten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

- durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von Gebäuden herabfal-

lende Eiszapfen und andere Eisgebilde; 

- durch Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeugs mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden); 

- durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

- durch Unfall, das ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und 

reine Bruchschäden sind nicht versichert. Betriebsschäden sind Schäden, die im Zusammenhang mit Betriebsvorgängen durch 

normale Abnutzung, Material- oder Bedienungsfehler an dem Fahrzeug oder seinen Teilen entstehen. 

- Ohne Einwirkungen von außen auf eine zusammengekoppelte Fahrzeugeinheit ist der Tatbestand des Unfalls nicht gegeben. 

3. Versichert sind ferner: 

- Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panorama-

glasdach; 

- Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten, inkl. Folgeschäden wie vertraglich vereinbart. 

4.  Nicht versichert sind folgende Naturgewalten: 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 
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ARTIKEL 2 

Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadensereignis. 

ARTIKEL 3 

Wo gilt die Versicherung? (örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geographischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 

Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen 

assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, ABl. Nr.L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unterzeichnet haben (siehe Anlage). 

2. Bei Transport des Fahrzeugs zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des örtli-

chen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet der Versicherungs-

schutz mit Beendigung des Beladevorgangs. 

ARTIKEL 4 

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahrs. 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Steuern ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Steuern sind zu 

den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG (siehe Anhang). 

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 

oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt, ist 

der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der vorläu-

figen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrags mit Zustandekommen des Vertrags. 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem 

Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Prämie. 

ARTIKEL 5 

WELCHE LEISTUNG ERBRINGT DER VERSICHERER? 

Der Versicherer leistet – unter Abzug einer allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung (Artikel 8) – jenen Betrag, der nach folgenden Punkten berech-

net wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1 Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2 ergebenden Betrag über-

steigen. 

1.2 Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszu-

stand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaffungswert). 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1 Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) vor, leistet der Versicherer 

- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile; von den 

Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird ein dem Alter und der Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht, bis 

zum Ablauf des dritten Jahrs ab erstmaliger Zulassung jedoch nur bei Bereifung, Batterie und Lackierung. 

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Reparatur des Fahrzeugs in der Lage ist. 

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Nutzungs-

ausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versicherungsleis-

tung abgezogen. 

4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige beim Versicherer 

wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versicherers. 

5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2 % des Wiederbe-

schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung vergütet. 

6. Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß für Sonderausstattung und Zubehör des versicherten Fahrzeugs. 

7. Über den Rahmen der Punkte 1, 2 und 5 hinausgehende Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung des Ver-

sicherers aufgewendet worden sind. 

8. Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

8.1 Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird bei PKW/Kombi und LKW bis 1,5 Tonnen Nutzlast kein dem Alter und der 

Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht.  

ARTIKEL 6 
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Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse, 

1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die Vorsatz 

Tatbestandsmerkmal ist; 

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trainingsfahrten entstehen; auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr jedoch nur dann, wenn es dabei auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt.  

3. die bei Privatfahrten auf zugelassenen Rennstrecken entstehen,  

4. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar zusam-

menhängen; 

5. die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der jeweils 

geltenden Fassung entstehen. 

6. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne von Punkt 6 ist eine zu politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder aus 

solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen Na-

men, im Auftrag oder im Zusammenhang mit einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf eine 

Regierung zu nehmen und/oder die Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. 

Darüber hinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im 

Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden oder 

sich in irgendeiner Weise darauf beziehen; 

7.  durch folgende Naturgewalten: 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

ARTIKEL 7 

Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

1. Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 

VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über 

die Verwendung des Fahrzeugs einzuhalten. 

Leistungsfreiheit tritt nur in demjenigen Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen 

Prämie zurückbleibt. Ist im Tarif für das höhere Risiko keine bestimmte Prämie vorgesehen, tritt Leistungsfreiheit zur Gänze ein. Der 

Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit 

nicht berufen. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht bestehen nicht, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzun-

gen des § 6 VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeugs auf Straßen mit öffentli-

chem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol, Medikamente oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. 

Der Versicherer kann sich auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-

falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Im Übrigen gilt Punkt 1 

Abs. 2 sinngemäß. 

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 

VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhalts sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädigte Fahrzeug die Zustim-

mung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen, unbefugten Gebrauch 

durch betriebsfremde Personen, Brand, Explosion entsteht, vom Versicherungsnehmer oder Lenker bei der nächsten Polizeidienst-

stelle unverzüglich anzuzeigen ist. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit 

nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beein-

trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-

cherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

4. Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

ARTIKEL 8 

Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

1. Selbstbeteiligung 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Versicherer gemäß Artikel 5 Punkt 4 Eigentum erworben hat, wird er 

eine bei der Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten. 
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2. Tagesmaximumsumme 

Für Schadensfälle, die an einem Kalendertag eintreten, ist die Leistung des Versicherers unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5 

mit der Höhe der vereinbarten Tagesmaximumsumme begrenzt. 

ARTIKEL 9 

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. Bei Vorliegen eines Teilscha-

dens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgemäße Wiederherstellung 

bzw. eines Nachweises der Veräußerung in beschädigtem Zustand. 

Die Maximalentschädigung ist der objektive Minderwert. Im Fall des Diebstahles oder des Raubs gelten die Erhebungen nicht vor dem 

Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Punkt 4) als abgeschlossen. 

2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 

Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet 

werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die 

Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 

der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG (siehe Anhang). 

5. Eine Verzinsung der Entschädigung nach § 94 VersVG ist ausgeschlossen. (siehe Anhang). 

ARTIKEL 10 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw. berechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsneh-

mer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen wäre. 

Als berechtigter Lenker bzw. berechtigter Insasse gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfü-

gungsberechtigten das Fahrzeug lenken oder damit befördert werden (siehe Anhang). 

ARTIKEL 11 

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang der 

erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2. Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versicherungsnehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten ge-

richtlichen Sachverständigen eingetragenen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil innerhalb von zwei 

Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser durch das zuständige Bezirksgericht bestellt. 

Die beiden Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als Obmann, der für 

den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Sachverständigen gege-

benen Grenzen entscheidet. Einigen sie sich über die Person des Obmanns nicht, wird er durch das zuständige Bezirksgericht bestellt. 

3. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu führen und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Versicherer und Versicherungsnehmer im Verhältnis des Obsiegens zum Unter-

liegen zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Entscheidung eines Sachverständigenausschusses ohne Einverständnis des 

Versicherungsnehmers verlangt. 

ARTIKEL 12 

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung)  

1. Dem Vertrag liegt folgende Vereinbarung der Prämienanpassung zugrunde: 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten „Kraftfahr-

zeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“.  

Die Ermittlung erfolgt gemäß dem jeweils aktuell geltenden Gewichtungsschema aus den die Leistungen der Kfz-Kaskoversicherung 

bestimmenden Faktoren, dem Index für „Kfz-Sachschäden“.  

Wird die Ermittlung des „Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex“ eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung 

ein allfällig an seine Stelle tretender Nachfolgeindex, andernfalls der Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, herangezogen.  

Als Ausgangswert wird einem Vertrag der für den vierten Monat vor dem Monat des Vertragsbeginns veröffentlichte endgültige Index-

wert zugrunde gelegt.  

Die Prämienanpassung erfolgt zur Hauptfälligkeit des Vertrags. Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen Verän-

derung des endgültigen Indexwerts für den vierten Monat vor dem Monat der Hauptfälligkeit zu demjenigen Monatswert des endgülti-

gen Indexwerts, der dem Vertrag bei Vertragsabschluss bzw. bei der zuletzt erfolgten Prämienanpassung zugrunde gelegt wurde. 

Die neue Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt 

sich aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung 

werden dem Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt.  

Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der Prämie weniger oder gleich +/-0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr be-

rücksichtigt. Eine Senkung von mehr als -0,5 % ist jedenfalls zur nächsten Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag min-

destens ein Jahr bestanden hat. 
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Entfällt im Falle einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zu Gänze, so kann diese vom Versicherer in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. 

Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, die eine Änderung des Entgelts vorsehen, bleiben unberührt. 

2. Prämienerhöhungen aufgrund von Punkt 1. können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nicht in kür-

zeren als einjährigen Abständen vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versiche-

rungsnehmers durch den Versicherer wirksam. 

3. Der Versicherer hat in der Mitteilung dem Versicherungsnehmer den Grund der Erhöhung klar und verständlich zu erläutern. 

ARTIKEL 13 

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein Jahr, wenn er nicht spätes-

tens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt worden ist. 

Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, erlischt der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann 

2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt oder 

seine Anerkennung verzögert. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Ablehnung des begründeten Anspruchs auf die Versicherungsleistung; 

- nach Rechtskraft des Urteils im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 

- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses (Artikel 11); 

- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9). 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 

2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungs-

leistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Anerkennung dem Grunde nach; 

- nach erbrachter Versicherungsleistung; 

- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruchs auf Versicherungsleistung. 

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 

Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. 

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG (siehe Anhang). 

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

ARTIKEL 14 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 

ARTIKEL 15 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Für Klagen aus diesem Versicherungsvertrag wird ausschließlich österreichische Gerichtsbarkeit vereinbart, unbeschadet anderslautender zwin-

gender Bestimmungen nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 und nachfolgender Änderungen, sofern anwendbar. 

ARTIKEL 16 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die 

Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texts in Schriftzei-

chen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Signatur- 

und Vertrauensdienstegesetz zugeht. Für Rücktrittserklärungen nach § 5c VersVG und § 8 FernFinG genügt es, wenn sie in geschriebener Form 

erfolgen und zugehen (siehe Anhang). 

ARTIKEL 17 

Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

ANLAGE 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen 

Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben (Stand Jänner 2015): 

 

Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz (inkl. Liechtenstein), Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 
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ANHANG 

§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung 

zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht 

wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-

zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 

Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 

Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 

Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 

Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 

der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 

darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 

vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 67 VersVG 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 

dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-

hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-

sacht hat. 

§ 68 VersVG 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-

men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interes-

ses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme 

aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer 

nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 45 Kraftfahrgesetz 1967 

(1) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder Fahrgestellen solcher Fahrzeuge dürfen auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr nur mit Bewilligung der Behörde durchgeführt werden, in deren örtlichem Wirkungsbereich der Ort 

liegt, von dem aus der Antragsteller hauptsächlich über die Verwendung der Probefahrtkennzeichen verfügt. Probefahrten sind Fahrten 

zur Feststellung der Gebrauchsfähigkeit oder der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen oder ihrer Teile oder Ausrüstungsgegenstände 

oder Fahrten, um Fahrzeuge vorzuführen. Als Probefahrten gelten auch 

1. Fahrten zur Überführung eines Fahrzeuges an einen anderen Ort im Rahmen des Geschäftsbetriebes sowie Fahrten um unbela-

dene Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 oder N3 gewerbsmäßig im Auftrag von Nutzfahrzeugherstellern oder Nutzfahrzeughänd-

lern zu überführen, 

2. Fahrten zur Überführung des Fahrzeuges durch den Käufer bei der Abholung des Fahrzeugs vom Verkäufer, 

3. Fahrten zum Ort der Begutachtung oder Überprüfung des Fahrzeuges nach dem III. und V. Abschnitt und 

4. das Überlassen des Fahrzeuges mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg an einen Kaufinteres-

senten für die Dauer von bis zu maximal 72 Stunden, wobei auch Fahrtunterbrechungen zulässig sind. (1a) Wird ein Fahrzeug mit 

Probekennzeichen im Zuge einer Probefahrtunterbrechung (Abs. 1 Z. 4) auf Straßen mit öffentlichem Verkehr abgestellt, so muss 

https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/39
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der Lenker oder der Besitzer der Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten die Bescheinigung gemäß § 102 Abs. 5 lit. c so im 

Fahrzeug hinterlegen, dass diese bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar 

ist. Bei anderen Fahrzeugen ist diese Bescheinigung an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen. 

(2) Der Besitzer einer im Abs. 1 angeführten Bewilligung darf Probefahrten mit zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen nur durchführen, 

wenn sie ein Probefahrtkennzeichen führen oder wenn der Zulassungsbesitzer oder dessen Bevollmächtigter an der Fahrt teilnimmt 

oder einen schriftlichen Auftrag zu dieser Fahrt erteilt hat. 

(3) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung ist auf Antrag zu erteilen, wenn 

1. der Antragsteller 

1.1. sich im Rahmen seines gewerblichen Betriebes, gewerbsmäßig oder zur Versorgung einer größeren Anzahl von Fahrzeugen 

des eigenen Betriebes, mit der Erzeugung oder Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern befasst, 

1.2. mit solchem Handel treibt, 

1.3. solche gewerbsmäßig befördert, 

1.4. eine Anstalt oder einen Betrieb besitzt, der sich im öffentlichen Interesse mit der Instandsetzung oder Prüfung von Fahrzeugen 

befasst oder 

1.5. ein Servicestationsunternehmen oder Reinigungsunternehmen betreibt, welches Fahrzeuge von Kunden zur Durchführung der 

Reinigung oder Pflege abholt und wieder zurückstellt, 

2. die Notwendigkeit der Durchführung solcher Fahrten glaubhaft gemacht wird, 

3. für jedes beantragte Probefahrtkennzeichen eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 beigebracht wurde, und  

4. der Antragsteller die für die ordnungsgemäße Verwendung der Probefahrtkennzeichen erforderliche Verlässlichkeit besitzt; diese 

kann angenommen werden, wenn dem Antragsteller nicht innerhalb der letzten sechs Monate eine Probefahrtbewilligung wegen 

Missbrauchs oder Verstoß gegen Abs. 6 aufgehoben worden ist. 

(4) Bei der Erteilung der im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist auch auszusprechen, welche Kennzeichen bei den Probefahrten zu führen 

sind. Diese Kennzeichen sind Probefahrtkennzeichen (§ 48 Abs. 3) und dürfen nur bei Probefahrten geführt werden. Über die Erteilung 

der im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist dem Antragsteller eine Bescheinigung, der Probefahrtschein, auszustellen. 

(5) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen, deren Abmessungen oder Gesamtgewichte oder Achslasten die im § 4 

Abs. 6 bis 9 festgesetzten Höchstgrenzen überschreiten, sind nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig, in dessen örtli-

chem Wirkungsbereich die Probefahrten durchgeführt werden sollen. Die Bewilligung darf nur für bestimmte Straßenzüge erteilt wer-

den. Vor der Erteilung der Bewilligung sind die Straßenverwaltungen zu hören, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden Stra-

ßenzüge obliegt. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der Besitzer einer Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten hat über die Verwendung der mit dieser Bewilligung zugewiesenen 

Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu führen und darin vor jeder Fahrt den Namen des Lenkers und das Datum des Tages sowie 

die Marke, die Type und die Fahrgestellnummer oder die letzten sieben Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer des Fahrzeuges, 

sofern dieses zugelassen ist, jedoch nur sein Kennzeichen einzutragen. Der Nachweis ist drei Jahre gerechnet vom Tag der letzten 

Eintragung aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. Für Probefahrten auf Freilandstraßen (§ 2 

Abs. 1 Z. 16 der StVO 1960) und für Probefahrten an Sonn- und Feiertagen hat der Besitzer der Bewilligung für den Lenker eine Be-

scheinigung über das Ziel und den Zweck der Probefahrt auszustellen (§ 102 Abs. 5 lit. c); diese Bescheinigung unterliegt keiner Stem-

pelgebühr. Bei Betrieben, die außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO 1960) liegen, muss diese Bescheinigung nur für 

Probefahrten an Sonn- und Feiertagen ausgestellt werden. In den Fällen des Abs. 1 Z. 4 hat der Besitzer der Bewilligung für den Len-

ker eine Bescheinigung über die Probefahrt auszustellen, aus der jedenfalls der Zeitpunkt des Beginnes und des Endes der Probefahrt 

ersichtlich sind. 

(6a) Die Behörde kann die Bewilligung bei wiederholtem Missbrauch oder wenn die Vorschriften des Abs. 6 wiederholt nicht eingehalten 

wurden, aufheben. In diesem Fall darf eine neuerliche Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten nicht vor Ablauf von sechs Mo-

naten erteilt werden. Die Bewilligung ist auch aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind. Die 

Bestimmungen der §§ 43 und 44 gelten sinngemäß. Im Falle einer Aufhebung sind die Kennzeichentafeln mit den Probefahrtkennzei-

chen und der Probefahrtschein (Abs. 4) unverzüglich der Behörde abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Ent-

schädigung. 

(7) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung von Probefahrten (Abs. 1), so sind die Kennzeichentafeln mit den Probefahrtkennzeichen 

und der Probefahrtschein (Abs. 4) abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(8) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann die Durchführung von Probefahrten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, wenn solche 

Fahrten zur Erfüllung der dem Bundesheer oder der Heeresverwaltung obliegenden Aufgaben erforderlich sind. Hierbei sind die Best-

immungen der Abs. 1 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 

§ 48 Kraftfahrgesetz 1967 

(1)  Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhänger ist, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) 

ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung von Überstellungsfahrten ein eigenes Überstellungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuwei-

sen. Außer dem zugewiesenen Kennzeichen darf jedoch auch ein zweites, noch nicht für ein anderes Fahrzeug zugewiesenes Kenn-

zeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen werden für Fahrzeuge, 

1. die für Fahrten des Bundespräsidenten, der Präsidenten des Nationalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates, der Mitglieder der 

Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Mitglieder der Volksanwaltschaft, der Mitglieder der Landesregierungen, der Präsidenten 

der Landtage, der Mitglieder der Landesvolksanwaltschaften, des Präsidenten des Rechnungshofes oder der Präsidenten und Vizeprä-

sidenten des Verfassungs-gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes sowie des Obersten Gerichtshofes verwendet werden, 

2. die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, des Bun-

desheeres oder der Finanzstrafbehörden bestimmt sind, 

3. die für Fahrten der Missionschefs ausländischer diplomatischer Vertretungsbehörden bestimmt sind. 

(1a) Auf Antrag des Bundesministeriums für Inneres dürfen Deckkennzeichen auch zur Verwendung für ausländische Polizeifahrzeuge, die 

nicht in Österreich zugelassen sind, zugewiesen werden. Von ausländischen Sicherheitsbehörden auf Grund von zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen zur Verfügung gestellte Kennzeichen (Deckkennzeichen) dürfen vorübergehend von im Inland zugelassenen Fahrzeu-

https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/102
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/48
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/4
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gen des öffentlichen Sicherheitsdienstes verwendet werden. Sofern der Bundesminister für Inneres zum Abschluss von Übereinkom-

men gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann er völkerrechtliche Vereinbarungen schließen, welche die wechselseitige vorüber-

gehende Zurverfügungstellung von Deckkennzeichen zum Inhalt haben. 

(2) Bei der Zulassung von je zwei oder drei Fahrzeugen desselben Antragstellers ist auf Antrag für diese Fahrzeuge ein einziges Kennzei-

chen, ein Wechselkennzeichen, zuzuweisen, sofern die Fahrzeuge in dieselbe der im § 3 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 angeführten Obergrup-

pen fallen und sofern Kennzeichentafeln desselben Formates und derselben Ausgestaltung auf allen in Betracht kommenden Fahrzeu-

gen verwendet werden können. Das Wechselkennzeichen darf zur selben Zeit nur auf einem der Fahrzeuge geführt werden. 

(3) Mit der Erteilung der Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten sind auf Antrag ein oder mehrere Probefahrtkennzeichen für Pro-

befahrten mit Kraftwagen, mit Krafträdern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhängern oder mit allen Arten von Fahrzeugen zuzuweisen (§ 

45 Abs. 4). Ein mit einer Bewilligung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer ande-

ren Bewilligung zugewiesen werden. 

(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern bestehen. Das Kennzeichen muss mit einem oder zwei 

Buchstaben als Bezeichnung der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, beginnen. Bei Kennzei-

chen für die im § 40 Abs. 1 angeführten Fahrzeuge kann die Bezeichnung der Behörde entfallen. Das Kennzeichen hat weiters, sofern 

es kein Deckkennzeichen gemäß Abs. 1 ist, bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereiche des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der 

Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, der Post oder für die Feuerwehr bestimmt sind, sowie bei Heeresfahrzeugen und bei 

den im § 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a und b angeführten Fahrzeugen an Stelle der Bezeichnung der Behörde die Bezeichnung des 

sachlichen Bereiches zu enthalten. Der Bezeichnung der Behörde, oder, wenn diese entfällt, des sachlichen Bereiches, hat das Zei-

chen zu folgen, unter dem das Fahrzeug bei der Behörde vorgemerkt ist. 

(5) Durch Verordnung sind die Bezeichnung der Behörde und die sachlichen Bereiche, das System der Zeichen, unter denen die Fahr-

zeuge bei der Behörde vorzumerken sind (Abs. 4), und, soweit dies erforderlich ist, der Zeitpunkt, bis zu dem die bisher geführten 

Kennzeichen gegen Kennzeichen eines neu festgesetzten Systems ausgetauscht sein müssen, festzusetzen. Der Bundesminister für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung bis zum 31. März 1989 Vormerkzeichen 

festsetzen, die für Fahrzeuge einer besonderen Verwendungsbestimmung vorbehalten sind; in diesem Fall muß ein derartiges Vor-

merkzeichen einem Fahrzeug mit einer solchen Verwendungsbestimmung zugewiesen werden; auf solche Fahrzeuge ist § 48a nicht 

anwendbar. Wenn der Bundesminister für Klimaschutz, Um-welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für Fahrzeuge einer 

besonderen Verwendungsbestimmung keine besondere Verordnung erlassen hat, steht dieses Recht der Behörde zu. Dieselben Kenn-

zeichenserien dürfen nur je für Kraftwagen, für Krafträder außer Motorfahrrädern und für Motorfahrräder festgesetzt werden. Für zuge-

lassene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene Fahrzeuge, für Überstellungsfahrten und für Probefahrten dürfen nicht dieselben 

Kennzeichenserien festgesetzt werden. 

§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 

zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-

kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 

geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 

derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 

Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 

geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; 

sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 

ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 5c VersVG 

(1)  Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Ta-

gen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der 

Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen 

der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3)  Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird. 

(4)  Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Eine Rücktrittsbelehrung, die derart fehlerhaft ist, dass sie 

dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit nimmt, sein Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zutref-

fender Belehrung auszuüben, ist einer fehlenden Belehrung gleichzuhalten. 

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 
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§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 

(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung 

von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfän-

ger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesen-

det wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die 

Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen wer-

den. 

§ 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. Andere gesetzliche 

Formerfordernisse, insbesondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche 

Vereinbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können nur dann in 

elektronischer Form wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 

Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat. 

 1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind; 

 2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit 

abgegeben wird. 

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom Verbraucher dem Un-

ternehmer oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Vertragsbestim-

mungen im Einzelnen ausgehandelt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar einfach verwendbare Art der 

elektronischen Authentifizierung vereinbart wurde. 

§ 94 VersVG 

(1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-

zinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 

(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der Schaden 

nicht festgesetzt werden kann. 

  



 
 
 

 

Tarif Norditalien - Kfz-Kasko Seite 56 von 64 

 

1044A – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN PROBEFAHRTENKASKO 2025 

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Artikel 1 Was ist versichert? 

Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall? 

Artikel 3  Wo gilt die Versicherung? (örtlicher Geltungsbereich)  

Artikel 4 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

Artikel 5 Welche Leistung erbringt der Versicherer?  

Artikel 6 Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Artikel 7 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

Artikel 8 Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Artikel 9 Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

Artikel 10 Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechtes des 

Versicherers) 

Artikel 11 Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

Artikel 12 Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

Artikel 13 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeugs? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

Artikel 14 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Artikel 15 Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Artikel 16 In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?  

Artikel 17 Welches Recht ist anzuwenden? 

Anlage 

Anhang 

ARTIKEL 1 

Was ist versichert? 

1. Versichert sind Fahrzeuge die im Sinne des § 45 Kraftfahrgesetz 1967 zu Probefahrten mit einem in der Polizze angeführten, dem 

Versicherungsnehmer zugewiesenen Probefahrtkennzeichen gemäß § 48 Absatz (3) Kraftfahrgesetz 1967 verwendet werden, wenn 

und solange das Probefahrtkennzeichen an dem Fahrzeug angebracht ist. (siehe Anhang) 

Voraussetzung für die Ersatzverbindlichkeit des Versicherers ist, dass sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Eintrittes des Versiche-

rungsfalles im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden hat oder von ihm, einem seiner Angestellten oder einem Kaufinteres-

senten gelenkt worden ist. 

2. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im versperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind, gegen Beschädigung, 

Zerstörung und Verlust durch die folgenden Ursachen: 

- unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag 

- mittelbare Einwirkung von Blitzschlag (indirekter Blitzschlag) auf das versicherte Fahrzeug und die mitversicherte Sonderausstat-

tung wie z. B. Akkus, Batterien bei Elektrofahrzeugen, wenn diese zum Aufladen an eine externe Stromquelle angeschlossen und 

fix mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 

Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des 

Fahrers zurückzuführen sind; 

- durch Brand (inklusive Schmorschäden an Kabeln), Explosion, sofern diese Ereignisse außerhalb der Betriebsstätten, Verkaufs-

räume, Garagen, Werkstätten oder Abstellplätze des Versicherungsnehmers eintreten; 

- durch Diebstahl, Raub oder unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen; 

- durch Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Arten auf Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

- durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von Gebäuden herabfal-

lende Eiszapfen und andere Eisgebilde; 

- durch Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeugs mit einem unbekannten Fahrzeug (Parkschaden); 

- durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen; 

- durch Unfall, das ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und 

reine Bruchschäden sind nicht versichert. Betriebsschäden sind Schäden, die im Zusammenhang mit Betriebsvorgängen durch 

normale Abnutzung, Material- oder Bedienungsfehler an dem Fahrzeug oder seinen Teilen entstehen. 

- Ohne Einwirkungen von außen auf eine zusammengekoppelte Fahrzeugeinheit ist der Tatbestand des Unfalls nicht gegeben. 

3. Versichert sind ferner: 

- Bruchschäden ohne Rücksicht auf die Schadensursache an Windschutz-(Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie am Panorama-

glasdach; 

- Tierverbissschäden an Kabeln, Schläuchen, Isolier- und Dämmmatten, inkl. Folgeschäden wie vertraglich vereinbart. 

4.  Nicht versichert sind folgende Naturgewalten: 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

ARTIKEL 2 



 
 
 

 

Tarif Norditalien - Kfz-Kasko Seite 57 von 64 

 

Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Schadensereignis. 

ARTIKEL 3 

Wo gilt die Versicherung? (örtlicher Geltungsbereich) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geographischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staaten, die das 

Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen 

assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002, ABl. Nr.L 192 vom 31. Juli 2003, S.23 unterzeichnet haben (siehe Anlage). 

2. Bei Transport des Fahrzeugs zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte innerhalb des örtli-

chen Geltungsbereiches liegen. Sofern der Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt, endet der Versicherungs-

schutz mit Beendigung des Beladevorgangs. 

ARTIKEL 4 

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im Allgemeinen und was 

versteht man unter einer vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres. 

2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Steuern ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Steuern sind zu 

den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3. Bei Zahlungsverzug gelten die §§ 38 ff VersVG (siehe Anhang). 

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Wird die erste 

oder die einmalige Prämie erst danach eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne weiteren schuldhaften Verzug gezahlt, ist 

der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zusage der vorläu-

figen Deckung durch den Versicherer erforderlich. 

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrags mit Zustandekommen des endgültigen Vertrags. 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem 

Fall die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Prämie. 

ARTIKEL 5 

Welche Leistung erbringt der Versicherer? 

Der Versicherer leistet – unter Abzug einer allenfalls vereinbarten Selbstbeteiligung (Artikel 8) – jenen Betrag, der nach folgenden Punkten berech-

net wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1 Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden oder in Verlust geraten ist oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2 ergebenden Betrag über-

steigen. 

1.2 Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im gleichen Abnützungszu-

stand zur Zeit des Versicherungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaffungswert). 

2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1 Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1) vor, leistet der Versicherer 

- die Kosten der Wiederherstellung und die notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Transportkosten der Ersatzteile; 

- von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird ein dem Alter und der Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) vorge-

nommen, bis zum Ablauf des dritten Jahrs ab erstmaliger Zulassung jedoch nur bei Bereifung, Batterie und Lackierung.  

- die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeugs bis zur nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Reparatur des Fahrzeugs in der Lage ist. 

2.2. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleißreparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen oder Leistungsfähigkeit, Nutzungs-

ausfall oder Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3. Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versicherungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der Versicherungsleis-

tung abgezogen. 

4. Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach Ablauf eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige beim Versicherer 

wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versicherers. 

5. Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2 % des Wiederbe-

schaffungswertes ohne Abzug einer vereinbarten Selbstbeteiligung vergütet. 

6. Die Punkte 1 bis 4 gelten sinngemäß für Sonderausstattung und Zubehör des versicherten Fahrzeugs. 

7. Über den Rahmen der Punkte 1, 2 und 5 hinausgehende Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche Weisung des Ver-

sicherers aufgewendet worden sind. 

8. Kosten eines Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

8.1 Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird bei PKW/Kombi und LKW bis 1,5 Tonnen Nutzlast kein dem Alter und der 

Abnützung entsprechender Abzug (neu für alt) gemacht.  

ARTIKEL 6 

Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schadensereignisse, 
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1. die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versicherungsnehmer eintreten, für die Vorsatz 

Tatbestandsmerkmal ist; 

2. die bei der Verwendung des Kraftfahrzeugs bei einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trainingsfahrten entstehen; auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr jedoch nur dann, wenn es dabei auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt;  

3. die als Privatfahrten auf zugelassenen Rennstrecken entstehen,  

4. die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfügungen von hoher Hand und Erdbeben unmittelbar oder mittelbar zusam-

menhängen; 

5. die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl. Nr. 227/69, in der jeweils 

geltenden Fassung entstehen. 

6. die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne von Punkt 6 ist eine zu politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder aus 

solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung durch eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, die im eigenen Na-

men, im Auftrag oder im Zusammenhang mit einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-n in der Absicht, Einfluss auf eine 

Regierung zu nehmen und/oder die Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen. 

Darüber hinaus sind Schadensereignisse ausgeschlossen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im 

Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden oder 

sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

7.  durch folgende Naturgewalten: 

- Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch, Muren, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetterbe-

dingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

ARTIKEL 7 

Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? (Obliegenheiten) 

1 Als Obliegenheit, deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 

VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über 

die Verwendung des Fahrzeugs einzuhalten. Leistungsfreiheit tritt nur in demjenigen Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der 

für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Ist im Tarif für das tatsächlich höhere Risiko keine bestimmte Prä-

mie vorgesehen, tritt Leistungsfreiheit zur Gänze ein. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der 

Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats 

nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht bestehen nicht, wenn 

die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. 

2. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzun-

gen des § 6 VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

2.1 dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Berechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeugs auf Straßen mit öffentli-

chem Verkehr vorgeschrieben ist; dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2 dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol, Medikamente oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. 

Der Versicherer kann sich auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-

falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Im Übrigen gilt Punkt 1 

Abs. 2 sinngemäß. 

3. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 

VersVG die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt, werden bestimmt, 

3.1 dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Angabe des Sachverhalts sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehenden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wiederinstandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädigte Fahrzeug die Zustim-

mung des Versicherers einzuholen hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen, unbefugten Gebrauch 

durch betriebsfremde Personen, Brand oder Explosion entsteht, vom Versicherungsnehmer oder Lenker bei der nächsten Polizei-

dienststelle unverzüglich anzuzeigen ist. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit 

nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beein-

trächtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 

soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-

cherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

4. Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-

nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

ARTIKEL 8 

Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

1. Selbstbeteiligung 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Versicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Werden Gegenstände wieder zur Stelle gebracht, an denen der Versicherer gemäß Artikel 5 Punkt 4 Eigentum erworben hat, wird er 

eine bei der Versicherungsleistung berücksichtigte Selbstbeteiligung bis zur Höhe des erzielten Verkaufserlöses erstatten. 

2. Tagesmaximumsumme 



 
 
 

 

Tarif Norditalien - Kfz-Kasko Seite 59 von 64 

 

Für Schadensfälle, die an einem Kalendertag eintreten, ist die Leistung des Versicherers unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5 

mit der Höhe der vereinbarten Tagesmaximumsumme begrenzt. 

ARTIKEL 9 

Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Versicherungsleistung ausbezahlt? (Fälligkeit der Versicherungsleistung, Verjäh-

rung und Klagefrist) 

1. Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. Bei Vorliegen eines Teilscha-

dens ist Voraussetzung für die Beendigung der Erhebungen die Vorlage einer Rechnung über die ordnungsgemäße Wiederherstellung 

bzw. eines Nachweises der Veräußerung in beschädigtem Zustand. 

Die Maximalentschädigung ist der objektive Minderwert. Im Fall des Diebstahls oder des Raubs gelten die Erhebungen nicht vor dem 

Ablauf der Einmonatsfrist (Artikel 5 Punkt 4.) als abgeschlossen. 

2. Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 

Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet 

werden konnten und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

3. Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, die 

Höhe der Versicherungsleistung innerhalb eines Monats nach Eingang der Schadensanzeige nicht feststellen, hat der Versicherer auf 

Verlangen des Versicherungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung 

der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung und Klagefrist gilt § 12 VersVG (siehe Anhang). 

5. Eine Verzinsung der Entschädigung nach § 94 VersVG ist ausgeschlossen (siehe Anhang). 

ARTIKEL 10 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherungsleistung zurückgefordert werden? (Einschränkung des Regressrechts des 

Versicherers) 

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker bzw. berechtigten Insassen nur dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsneh-

mer (als Fahrzeuglenker oder Insassen) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit einzuwenden gewesen wäre. 

Als berechtigter Lenker bzw. berechtigter Insasse gelten Personen, die mit Willen des Versicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfü-

gungsberechtigten das Fahrzeug lenken oder damit befördert werden (siehe Anhang). 

ARTIKEL 11 

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachverständigenverfahren eingeleitet? Welchen Regeln unterliegt dieses Verfahren? 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens oder über den Umfang der 

erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2. Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versicherungsnehmer je einen im Mitgliederverzeichnis der allgemein beeideten ge-

richtlichen Sachverständigen eingetragenen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Vertragsteil innerhalb von zwei 

Wochen nach schriftlicher Aufforderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser durch das zuständige Bezirksgericht bestellt. 

Die beiden Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als Obmann, der für 

den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden Sachverständigen gege-

benen Grenzen entscheidet. Einigen sie sich über die Person des Obmanns nicht, wird er durch das zuständige Bezirksgericht bestellt. 

3. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu führen und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4. Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind vom Versicherer und Versicherungsnehmer im Verhältnis des Obsiegens zum Unter-

liegen zu tragen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Entscheidung eines Sachverständigenausschusses ohne Einverständnis des 

Versicherungsnehmers verlangt. 

ARTIKEL 12 

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämie? (Prämienanpassung) 

1. Dem Vertrag liegt folgende Vereinbarung der Prämienanpassung zugrunde: 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich aufgrund der Veränderungen gemäß dem von der Statistik Austria veröffentlichten „Kraftfahr-

zeughaftpflicht-Versicherungsleistungspreisindex (KVLPI)“. Die Ermittlung erfolgt gemäß dem jeweils aktuell geltenden Gewichtungs-

schema aus den die Leistungen der Kfz-Kaskoversicherung bestimmenden Faktoren, dem Index für „Kfz-Sachschäden“. Wird die Er-

mittlung des „Kraftfahrzeughaftpflicht- Versicherungsleistungspreisindex“ eingestellt, so wird zur Berechnung der Anpassung ein allfällig 

an seine Stelle tretender Nachfolgeindex, andernfalls der Verbraucherpreisindex der Statistik Austria, herangezogen. Als Ausgangswert 

wird einem Vertrag der für den vierten Monat vor dem Monat des Vertragsbeginns veröffentlichte endgültige Indexwert zugrunde ge-

legt. Die Prämienanpassung erfolgt zur Hauptfälligkeit des Vertrags. Die Höhe der Prämienanpassung entspricht der prozentuellen 

Veränderung des endgültigen Indexwerts für den vierten Monat vor dem Monat der Hauptfälligkeit zu demjenigen Monatswert des end-

gültigen Indexwerts, der dem Vertrag bei Vertragsabschluss bzw. bei der zuletzt erfolgten Prämienanpassung zugrunde gelegt wurde. 

Die neue Prämie errechnet sich durch Multiplikation der bestehenden Prämie mit dem Anpassungsfaktor. Der Anpassungsfaktor ergibt 

sich aus der Division des zeitlich jüngeren durch den zeitlich älteren Indexwert. Der aktuelle Indexwert und das Ausmaß der Anpassung 

werden dem Kunden auf der Information über die Prämienanpassung mitgeteilt. Ist die so errechnete Erhöhung oder Senkung der 

Prämie weniger oder gleich +/-0,5 %, so wird diese Veränderung im Folgejahr berücksichtigt. Eine Senkung von mehr als -0,5 % ist 

jedenfalls zur nächsten Hauptfälligkeit zu berücksichtigen, sofern der Vertrag mindestens ein Jahr bestanden hat. 

Entfällt im Fall einer Erhöhung von mehr als +0,5 % eine Anpassung teilweise oder zu Gänze, so kann diese vom Versicherer in den 

Folgejahren berücksichtigt werden. 

Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, die eine Änderung des Entgelts vorsehen, bleiben unberührt. 
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2. Prämienerhöhungen aufgrund von Punkt 1. können frühestens nach einem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nicht in kür-

zeren als einjährigen Abständen vorgenommen werden; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständigung des Versiche-

rungsnehmers durch den Versicherer wirksam. 

3. Der Versicherer hat in der Mitteilung dem Versicherungsnehmer den Grund der Erhöhung klar und verständlich zu erläutern. 

ARTIKEL 13 

Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? Wer kann nach Eintritt des Schadensfalles kündigen? Was gilt bei Wegfall des versicherten 

Risikos? Wann kann der Versicherungsnehmer kündigen? 

1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jedes Mal um ein Jahr, wenn er nicht spätes-

tens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer von einem der Vertragspartner gekündigt worden ist. Beträgt die Vertragsdauer weniger 

als ein Jahr, erlischt der Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles kann 

2.1. der Versicherungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer einen begründeten Anspruch auf die Versicherungsleistung ablehnt oder 

seine Anerkennung verzögert. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Ablehnung des begründeten Anspruchs auf die Versicherungsleistung; 

- nach Rechtskraft des Urteils im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht; 

- nach Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses (Artikel 11); 

- nach Fälligkeit der Versicherungsleistung (Artikel 9). 

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 

2.2. der Versicherer kündigen, wenn er den Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungs-

leistung erbracht hat oder wenn der Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Versicherungsleistung arglistig erhoben hat. 

Die Kündigung ist vorzunehmen innerhalb eines Monats 

- nach Anerkennung dem Grunde nach; 

- nach erbrachter Versicherungsleistung; 

- nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruchs auf Versicherungsleistung. 

Die Kündigung kann nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. 

Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. 

3. Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG (siehe Anhang). 

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

ARTIKEL 14 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 

ARTIKEL 15 

Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand) 

Für Klagen aus diesem Versicherungsvertrag wird ausschließlich österreichische Gerichtsbarkeit vereinbart, unbeschadet anderslautender zwin-

gender Bestimmungen nach Maßgabe der EU-Verordnung Nr. 1215/2012 und nachfolgender Änderungen, sofern anwendbar. 

ARTIKEL 16 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die 

Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texts in Schriftzei-

chen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss. Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfän-

ger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Signatur- 

und Vertrauensdienstegesetz zugeht. Für Rücktrittserklärungen nach § 5c VersVG und § 8 FernFinG genügt es, wenn sie in geschriebener Form 

erfolgen und zugehen (siehe Anhang). 

ARTIKEL 17 

Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 

ANLAGE 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen 

Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 unterzeichnet haben (Stand Jänner 2015): 

 

Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz (inkl. Liechtenstein), Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 

ANHANG 
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§ 38 VersVG 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung 

zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht 

wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht ge-

zahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 

Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 VersVG 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine 

Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 

Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 

Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an 

der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-

den werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; 

darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 

wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungs-

fall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a VersVG 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 

vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 68 VersVG 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unterneh-

men oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 

Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interes-

ses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme 

aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer 

nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 45 Kraftfahrgesetz 1967 

(1) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder Fahrgestellen solcher Fahrzeuge dürfen auf 

Straßen mit öffentlichem Verkehr nur mit Bewilligung der Behörde durchgeführt werden, in deren örtlichem Wirkungsbereich der Ort 

liegt, von dem aus der Antragsteller hauptsächlich über die Verwendung der Probefahrtkennzeichen verfügt. Probefahrten sind Fahrten 

zur Feststellung der Gebrauchsfähigkeit oder der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen oder ihrer Teile oder Ausrüstungsgegenstände 

oder Fahrten, um Fahrzeuge vorzuführen. Als Probefahrten gelten auch 

1. Fahrten zur Überführung eines Fahrzeugs an einen anderen Ort im Rahmen des Geschäftsbetriebes sowie Fahrten um ungeladene 

Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 oder N3 gewerbsmäßig im Auftrag von Nutzfahrzeugherstellern oder Nutzfahrzeughändlern zu 

überführen, 

2. Fahrten zur Überführung des Fahrzeugs durch den Käufer bei der Abholung des Fahrzeuges vom Verkäufer, 

3. Fahrten zum Ort der Begutachtung oder Überprüfung des Fahrzeugs nach dem III. und V. Abschnitt und 

4. das Überlassen des Fahrzeugs mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg an einen Kaufinteres-

senten für die Dauer von bis zu maximal 72 Stunden, wobei auch Fahrtunterbrechungen zulässig sind. 

(1a)  Wird ein Fahrzeug mit Probekennzeichen im Zuge einer Probefahrtunterbrechung (Abs. 1 Z 4) auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 

abgestellt, so muss der Lenker oder der Besitzer der Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten die Bescheinigung gemäß § 102 

Abs. 5 lit. c so im Fahrzeug hinterlegen, dass diese bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der Windschutzscheibe und durch diese 

gut erkennbar ist. Bei anderen Fahrzeugen ist diese Bescheinigung an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen. 

(2) Der Besitzer einer im Abs. 1 angeführten Bewilligung darf Probefahrten mit zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen nur durchführen, 

wenn sie ein Probefahrtkennzeichen führen oder wenn der Zulassungsbesitzer oder dessen Bevollmächtigter an der Fahrt teilnimmt 

oder einen schriftlichen Auftrag zu dieser Fahrt erteilt hat. 

(3) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung ist auf Antrag zu erteilen, wenn 

1. der Antragsteller 

1.1. sich im Rahmen seines gewerblichen Betriebes, gewerbsmäßig oder zur Versorgung einer größeren Anzahl von Fahrzeugen 

des eigenen Betriebes, mit der Erzeugung oder Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern befasst, 

1.2. mit solchen Handel treibt, 
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1.3. solche gewerbsmäßig befördert, 

1.4. eine Anstalt oder einen Betrieb besitzt, der sich im öffentlichen Interesse mit der Instandsetzung oder Prüfung von Fahrzeugen 

befasst oder 

1.5. ein Servicestationsunternehmen oder Reinigungsunternehmen betreibt, welches Fahrzeuge von Kunden zur Durchführung der 

Reinigung oder Pflege abholt und wieder zurückstellt, 

2. die Notwendigkeit der Durchführung solcher Fahrten glaubhaft gemacht wird, 

3. für jedes beantragte Probefahrtkennzeichen eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 beigebracht wurde, und  

4. der Antragsteller die für die ordnungsgemäße Verwendung der Probefahrtkennzeichen erforderliche Verlässlichkeit besitzt; 

diese kann angenommen werden, wenn dem Antragsteller nicht innerhalb der letzten sechs Monate eine Probefahrtbewilligung 

wegen Missbrauchs oder Verstoß gegen Abs. 6 aufgehoben worden ist und gegen die Vergabe an den Antragsteller keine 

steuerlichen Bedenken bestehen. 

(4) Bei der Erteilung der im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist auch auszusprechen, welche Kennzeichen bei den Probefahrten zu führen 

sind. Diese Kennzeichen sind Probefahrtkennzeichen (§ 48 Abs. 3) und dürfen nur bei Probefahrten geführt werden. Über die Erteilung 

der im Abs. 1 angeführten Bewilligung ist dem Antragsteller eine Bescheinigung, der Probefahrtschein, auszustellen. 

(5) Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen, deren Abmessungen oder Gesamtgewichte oder Achslasten die im § 4 

Abs. 6 bis 9 festgesetzten Höchstgrenzen überschreiten, sind nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig, in dessen örtli-

chem Wirkungsbereich die Probefahrten durchgeführt werden sollen. Die Bewilligung darf nur für bestimmte Straßenzüge erteilt wer-

den. Vor der Erteilung der Bewilligung sind die Straßenverwaltungen zu hören, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden Stra-

ßenzüge obliegt. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der Besitzer einer Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten hat über die Verwendung der mit dieser Bewilligung zugewiesenen 

Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu führen und darin vor jeder Fahrt den Namen des Lenkers und das Datum des Tages sowie 

die Marke, die Type und die Fahrgestellnummer oder die letzten sieben Stellen der Fahrzeugidentifizierungsnummer des Fahrzeugs, 

sofern dieses zugelassen ist, jedoch nur sein Kennzeichen einzutragen. Der Nachweis ist drei Jahre gerechnet vom Tag der letzten 

Eintragung aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. Für Probefahrten auf Freilandstraßen (§ 2 

Abs. 1 Z. 16 der StVO 1960) und für Probefahrten an Sonn- und Feiertagen hat der Besitzer der Bewilligung für den Lenker eine Be-

scheinigung über das Ziel und den Zweck der Probefahrt auszustellen (§ 102 Abs. 5 lit. c); diese Bescheinigung unterliegt keiner Stem-

pelgebühr. Bei Betrieben, die außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Abs. 1 Z. 15 der StVO 1960) liegen, muss diese Bescheinigung nur für 

Probefahrten an Sonn- und Feiertagen ausgestellt werden. In den Fällen des Abs. 1 Z. 4 hat der Besitzer der Bewilligung für den Len-

ker eine Bescheinigung über die Probefahrt auszustellen, aus der jedenfalls der Zeitpunkt des Beginnes und des Endes der Probefahrt 

ersichtlich sind. 

(6a) Die Behörde kann die Bewilligung bei wiederholtem Missbrauch oder wenn die Vorschriften des Abs. 6 wiederholt nicht eingehalten 

wurden, aufheben. In diesem Fall darf eine neuerliche Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten nicht vor Ablauf von sechs Mo-

naten erteilt werden. Die Bewilligung ist auch aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind. Die 

Bestimmungen der §§ 43 und 44 gelten sinngemäß. Im Falle einer Aufhebung sind die Kennzeichentafeln mit den Probefahrtkennzei-

chen und der Probefahrtschein (Abs. 4) unverzüglich der Behörde abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Ent-

schädigung. 

(7) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung von Probefahrten (Abs. 1), so sind die Kennzeichentafeln mit den Probefahrtkennzeichen 

und der Probefahrtschein (Abs. 4) abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(8) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann die Durchführung von Probefahrten mit Heeresfahrzeugen bewilligen, wenn solche 

Fahrten zur Erfüllung der dem Bundesheer oder der Heeresverwaltung obliegenden Aufgaben erforderlich sind. Hierbei sind die Best-

immungen der Abs. 1 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 

§ 48 Kraftfahrgesetz 1967 

(1)  Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhänger ist, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) 

ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung von Überstellungsfahrten ein eigenes Überstellungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuwei-

sen. Außer dem zugewiesenen Kennzeichen darf jedoch auch ein zweites, noch nicht für ein anderes Fahrzeug zugewiesenes Kenn-

zeichen, ein Deckkennzeichen, zugewiesen werden für Fahrzeuge, 

1. die für Fahrten des Bundespräsidenten, der Präsidenten des Nationalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates, der Mitglieder der 

Bundesregierung, der Staatssekretäre, der Mitglieder der Volksanwaltschaft, der Mitglieder der Landesregierungen, der Präsidenten 

der Landtage, der Mitglieder der Landesvolksanwaltschaften, des Präsidenten des Rechnungshofes oder der Präsidenten und Vizeprä-

sidenten des Verfassungs-gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes sowie des Obersten Gerichtshofes verwendet werden, 

2. die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, des Bun-

desheeres oder der Finanzstrafbehörden bestimmt sind, 

3. die für Fahrten der Missionschefs ausländischer diplomatischer Vertretungsbehörden bestimmt sind. 

(1a) Auf Antrag des Bundesministeriums für Inneres dürfen Deckkennzeichen auch zur Verwendung für ausländische Polizeifahrzeuge, die 

nicht in Österreich zugelassen sind, zugewiesen werden. Von ausländischen Sicherheitsbehörden auf Grund von zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen zur Verfügung gestellte Kennzeichen (Deckkennzeichen) dürfen vorübergehend von im Inland zugelassenen Fahrzeu-

gen des öffentlichen Sicherheitsdienstes verwendet werden. Sofern der Bundesminister für Inneres zum Abschluss von Übereinkom-

men gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann er völkerrechtliche Vereinbarungen schließen, welche die wechselseitige vorüber-

gehende Zurverfügungstellung von Deckkennzeichen zum Inhalt haben. 

(2) Bei der Zulassung von je zwei oder drei Fahrzeugen desselben Antragstellers ist auf Antrag für diese Fahrzeuge ein einziges Kennzei-

chen, ein Wechselkennzeichen, zuzuweisen, sofern die Fahrzeuge in dieselbe der im § 3 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 angeführten Obergrup-

pen fallen und sofern Kennzeichentafeln desselben Formates und derselben Ausgestaltung auf allen in Betracht kommenden Fahrzeu-

gen verwendet werden können. Das Wechselkennzeichen darf zur selben Zeit nur auf einem der Fahrzeuge geführt werden. 

(3) Mit der Erteilung der Bewilligung zur Durchführung von Probefahrten sind auf Antrag ein oder mehrere Probefahrtkennzeichen für Pro-

befahrten mit Kraftwagen, mit Krafträdern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhängern oder mit allen Arten von Fahrzeugen zuzuweisen (§ 

45 Abs. 4). Ein mit einer Bewilligung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer ande-

ren Bewilligung zugewiesen werden. 
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(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern bestehen. Das Kennzeichen muss mit einem oder zwei 

Buchstaben als Bezeichnung der Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug zugelassen ist, beginnen. Bei Kennzei-

chen für die im § 40 Abs. 1 angeführten Fahrzeuge kann die Bezeichnung der Behörde entfallen. Das Kennzeichen hat weiters, sofern 

es kein Deckkennzeichen gemäß Abs. 1 ist, bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereiche des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der 

Finanzverwaltung, der Strafvollzugsverwaltung, der Post oder für die Feuerwehr bestimmt sind, sowie bei Heeresfahrzeugen und bei 

den im § 54 Abs. 3 und Abs. 3a lit. a und b angeführten Fahrzeugen an Stelle der Bezeichnung der Behörde die Bezeichnung des 

sachlichen Bereiches zu enthalten. Der Bezeichnung der Behörde, oder, wenn diese entfällt, des sachlichen Bereiches, hat das Zei-

chen zu folgen, unter dem das Fahrzeug bei der Behörde vorgemerkt ist. 

(5) Durch Verordnung sind die Bezeichnung der Behörde und die sachlichen Bereiche, das System der Zeichen, unter denen die Fahr-

zeuge bei der Behörde vorzumerken sind (Abs. 4), und, soweit dies erforderlich ist, der Zeitpunkt, bis zu dem die bisher geführten 

Kennzeichen gegen Kennzeichen eines neu festgesetzten Systems ausgetauscht sein müssen, festzusetzen. Der Bundesminister für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung bis zum 31. März 1989 Vormerkzeichen 

festsetzen, die für Fahrzeuge einer besonderen Verwendungsbestimmung vorbehalten sind; in diesem Fall muß ein derartiges Vor-

merkzeichen einem Fahrzeug mit einer solchen Verwendungsbestimmung zugewiesen werden; auf solche Fahrzeuge ist § 48a nicht 

anwendbar. Wenn der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für Fahrzeuge einer 

besonderen Verwendungsbestimmung keine besondere Verordnung erlassen hat, steht dieses Recht der Behörde zu. Dieselben Kenn-

zeichenserien dürfen nur je für Kraftwagen, für Krafträder außer Motorfahrrädern und für Motorfahrräder festgesetzt werden. Für zuge-

lassene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene Fahrzeuge, für Überstellungsfahrten und für Probefahrten dürfen nicht dieselben 

Kennzeichenserien festgesetzt werden. 

§ 12 VersVG 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung 

zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht be-

kanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer in 

geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 

derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 

Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 

geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 

in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; 

sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer 

ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 67 VersVG 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, 

soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches 

dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte 

Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-

hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-

sacht hat. 

§ 5c VersVG 

(1)  Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb von 30 Ta-

gen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen ist und der 

Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende Informationen erhalten hat: 

1. den Versicherungsschein (§ 3), 

2. die Versicherungsbedingungen, 

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Änderungen 

der Prämie sowie 

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3). 

(3)  Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten: 

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn, 

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung, 

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6. 

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird. Eine Rücktrittsbe-

lehrung, die derart fehlerhaft ist, dass sie dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit nimmt, sein Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter 

denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben, ist einer fehlenden Belehrung gleichzuhalten. 

(4)  Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung über das 

Rücktrittsrecht. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

§ 8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz 

(1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 
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(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung 

von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfän-

ger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesen-

det wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die 

Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen wer-

den. 

§ 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. Andere gesetzliche 

Formerfordernisse, insbesondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche 

Vereinbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können nur dann in 

elektronischer Form wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 

Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat. 

 1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden sind; 

 2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit 

abgegeben wird. 

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom Verbraucher dem Unternehmer 

oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Vertragsbestimmungen im Einzelnen 

ausgehandelt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar einfach verwendbare Art der elektronischen Authentifizierung ver-

einbart wurde. 

§ 94 VersVG 

(1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-

zinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 

(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der Schaden 

nicht festgesetzt werden kann. 

 

 


